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Vorwort

Seit 1978 wurde im Lande Schleswig-Holstein die Kartierung biologisch-ökologisch

bedeutsamer Lebensräume durchgeführt. Ende 1992 wird voraussichtlich ein

vollständiger landesweiter Überblick über die erfaßten Biotope vorliegen.

Die Anleitung zur Biotopkartierung wendet sich sowohl an die Kartierer im Gelände

als auch an die Fachleute, die mit den Daten des Biotopkatasters zu arbeiten

haben. Das vorliegende Heft ist somit als eine Arbeitsgrundlage für

"Spezialisten" gedacht.

Aufgrund der bei der Geländearbeit gemachten Erfahrungen und neuer

Erfassungsmöglichkeiten, die sich insbesondere aus der EDV-Anwendung im Landesamt

ergaben, mußte die - inzwischen vergriffene — Kartierungsanleitung von 1984 in

einigen Aussagen geändert und ergänzt werden.

Um Aufwand und Kosten so gering wie möglich zu halten, haben wir uns

entschlossen, einen Nachtrag (ab Seite 80) anzuhängen. Darüber hinaus ist zur

Arbeitserleichterung ein Register der verwendeten Erfassungseinheiten beigefügt

worden.

Sobald die Erfassungsdaten landesweit vorliegen sowie Umfang und Methode

künftiger Biotoperfassungen festgelegt sind, soll eine völlig neu überarbeitete

Anleitung herausgegeben werden.

Kiel, im Juli 1991
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l. Einleitung

Unser Land wird von den verschiedensten raumwirksamen Aktivitäten überlagert, die die

freie Landschaft zunehmend einengen und belasten.

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten, wieder herzustellen und weiter

zu entwickeln, ist oberstes Ziel des Landschaftspflegegesetzes.

Isolierte Schutzgebiete inmitten einer durch Intensivierung und Rationalisierung

geprägten Landnutzung können unter dem wachsenden Druck der Belastung die im Gesetz

geforderte Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes allein nicht aufrechterhalten.

In einer intensiv genutzten Landschaft müssen neben die bestehenden Naturschutzgebiete

Flächen und Strukturen mit unterschiedlicher Schutzintensität und Größe mit

vielfältiger Vernetzung treten, die den in ihrem Bestand zurückgehenden Tier- und

Pflanzenarten vielfältige Lebensmöglichkeiten bieten und so zusätzlich stabilisierend

auf die Umgebung wirken (KAULE, SCHALLER, SCHOBER, 1978). Als "ökologische

Vorrangflächen", "Ausgleichsflächen" oder "ökologische Zellen" sollen sie:

- der Landschaft die strukturelle und biologische Vielfältigkeit und

charakteristische Eigenart erhalten,

- als stabilisierende Elemente in der Kulturlandschaft wirken,

- sowohl Refugien als auch Ausbreitungsgebiete für eine Vielzahl von Tier- und

Pflanzenarten darstellen,

- Artenreservoire darstellen, die als Ausgangsbasis für die Regeneration und

Sanierung gestörter Gebiete dienen können,

- als Pufferzonen für besonders empfindliche und gefährdete Schutzgebiete wirken

(nach KAULE, 1976).
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Hierzu leisten die aus Unkenntnis der Zusammenhänge häufig als "Un- oder Ödland"

bezeichneten Bereiche einen wesentlichen Beitrag.

Um diesen genannten Zielen gerecht zu werden und allen räum- und

landschaftsbedeutsamen Planungen auf Landes-, Regional- und Ortsebene

Entscheidungshilfe aus der Sicht des Naturschutzes geben zu können, ist es in einem

ersten Schritt notwendig, die noch vorhandenen ökologisch bedeutsamen Flächen

sorgfältig aufzunehmen und zu sichten. Die darauf aufbauende umfassende Analyse nach

Ausstattung, Repräsentanz, Bedeutung für Fauna und Flora, Nutzungsüberlagerungen und

Gefährdungsarten ermöglicht es dann, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Diese

können von einer Unterschutzstellung über Management-Maßnahmen bis hin zu einer

aktiven Biotop-Neuschaffung in ausgeräumten Landschaftsteilen reichen.

Nach einer relativ schnellen ersten Erfassung und Auswertung der ökologisch

wertvollen Flächen und Strukturen werden weitere Durchgänge und Ergänzungsprogramme

folgen müssen. Neben den bisher verwendeten biowissenschaftlichen Erfassungs-

einheiten werden zusätzlich geowissenschaftlich-landeskundliche Erfassungseinheiten

eingesetzt, die in Abstimmung mit dem Geologischen Landesamt erarbeitet wurden.

Wegen häufiger räumlicher Überlagerung von schutzwürdigen Biotopen mit

archäologischen Objekten werden ab 1985 vom Landesamt für Vor- und Frühgeschichte

vorhandene und geschützte archäologische Denkmale in das Biotopkataster eingegeben .

2. Kartierungsmethode

Es handelt sich um ein System, das Flächen und Objekte einzeln erfaßt und

inventarisiert. Dies hat den Vorteil, dass Berichtigungen, Ergänzungen sowie

Löschungen jederzeit vorgenommen werden können. So läßt sich eine Kartierung leicht

auf einem aktuellen Stand halten.
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Die Kartierung erfolgt auf topographischen Karten (alte Bezeichnung: Messtischblatt)

im Maßstab 1:25.000. Jeder aufgenommene Biotop wird flächenscharf in die

topographische Karte eingetragen und mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Ein

Biotop wird im Biotopkataster mit der jeweiligen Nummer der TK 25 und der eigenen

laufenden Nummer geführt (z. B. Biotop-Nr. 1726/14). Dazu erfolgt eine umfassende

Beschreibung auf einem gesonderten Erhebungsbogen, in dem die Möglichkeit einer EDV-

Auswertung berücksichtigt ist.

2.1 Naturräumliche Gliederung

Zur Festlegung der unteren Grenzen der Aufnahmewürdigkeit und um die notwendige

Vergleichbarkeit der Flächen untereinander zu ermöglichen, ist es notwendig,

sie einer gemeinsamen geologisch-geomorphologischen Gebietseinheit zuzuordnen.

Es hat sich als praktikabel erwiesen, hierfür die naturräumliche Gliederung

nach MEYNEN& SCHMITHÜSEN (1962) zu verwenden. Die Untereinheiten des Schleswig-

Holsteinischen Hügellandes wurden mit eigenen fortlaufenden Endziffern

versehen, wie sie für die Auswertung notwendig waren.
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2.2 Erfassungseinheiten
Die biowissenschaftlichen und ökologischen Erfassungseinheiten (Biotop-Typen) der

Biotopkartierung sind Grundlage für die im Gelände zu kartierenden schutzwürdigen

Bereiche. Hinzu kommen seit 1984 geowissenschaftlich-landeskundliche

Erfassungseinheiten, die in Abstimmung mit dem Geologischen Landesamt erarbeitet

wurden. Bei den ökologischen Erfassungseinheiten oder Biotop-Typen handelt es

sich in der Regel nicht um pflanzensoziologische Einheiten, sondern um auf die

praktische Arbeit abgestimmte, gröber gefasste homogene Typen, die im Gelände

leichter angesprochen werden können (ALTMÜLLER et al. 1980).

Die Methode der Biotopkartierung erlaubt eine Einführung neuer

Erfassungseinheiten für abgrenzbare Flächeneinheiten, die mit ihrer ökologischen

Ausstattung derzeit in noch keine der vorgegebenen Biotoptypen einzuordnen sind.

Dies gilt vor allem auch für die geowissenschaftlichen Einheiten. Die

biowissenschaftlichen Erfassungseinheiten bestehen aus Obergruppen, Untergruppen

und den jeweiligen Beständen.

Zur schnellen Identifizierung der in den Erfassungsbögen verzeichneten Code

nachfolgend eine Übersicht der biowissenschaftlichen Bestände in alphabetischer

Reihenfolge der Code:            !

DB   Binnendüne

DG   Dünen- und Strandwall-Grasfluren

DH   Dünenheiden, Dünengehölze

DK   Küstendüne, Strandwall

DN   Feuchte Dünentalvegetation

FA   Altwasser

FB   Bachlauf, Graben

FF   Flusslauf

FQ   Quellgebiet

FS   Bachschlucht
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GC   Calluna-Heide

GF   Feuchtgrünland

GH   Hochstaudenfluren

GM   Magerrasen

GP   Pioniervegetation auf Abbauflächen, Aufschüttungen

GS   Niedermoor, Sumpf

KA   Steilküste

KB   Sandbank, Sande

KD   Deichvorland und sonstige Salzwiesen

KH   Salzwiesen der Ostsee, -Binnenseen

KS   Sandstrand

KV   Küstenwatt mit Vegetation

KW   Küstenwatt ohne Vegetation

MB   Hochmoor Birkenstadium

MH   Hochmoor natürlich, baumfrei

MM   Hochmoor Benthalm (Molinia)-Stadium

MS   Übergangsmoor, Schwingrasen

MT   Hochmoor-Torfstichgebiet mit Regeneration

MZ   Hochmoor Zwergstrauchstadium

SB   Abbaufläche trocken

SG   See, groß

SK   See, klein; Weiher, Wehle

SL   Lache, Tümpel, Kuhle

SM   See, mittlere Größe

SN   Abbaufläche naß

ST   Teich

TN   Talniederung

VA   Gewässerbegleitender Gehölzsaum

VG   Großseggenried

VH   Salzvegetation des Binnenlandes

VQ   Quellflur

VR   Röhricht

VS   Schwimmblattvegetation

VU   Unterwasservegetation

WA   Auwald

WB   Bruchwald

WE   Stauden-Eschenmischwald

WG   Feuchtgebüsch
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WH   Knicks, Gebüsche und Baumreihen

WK   Wald auf Kalk

WL   Wald, bodensaurer

WM   Wald, mesophil

WN   Niederwald, sonstiger

WQ   Kratt

WR   Waldrand, -mantel, -säum

ZA   Zoologisch bedeutsam für: Amphibien

ZB   Zoologisch allgemein bedeutsam

ZF   Bedeutsam für Fische

ZG   Sonstige Gliederfüßler

ZI   Insekten

ZM   Mollusken

ZR   Reptilien

ZS   Säugetiere

ZV   Vögel

ZW   Sonstige Wirbellose

2.3 Erläuterung der biowissenschaftlichen Erfassungseinheiten und

Kartierungskriterien

Die nachfolgende Liste beinhaltet die Biotop-Typen, wie sie im Lande vorkommen

können und wie sie im Rahmen der Zielsetzung der Biotopkartierung erfaßbar

sind. Die festgelegten Kartierungskriterien ermöglichen eine weitgehende

Gleichbehandlung aufnahmewürdiger Biotope auch von unterschiedlichen Kartieren.

Bei den Kartierern handelt es sich immer um eine überschaubare Gruppe amtlicher

Mitarbeiter, die ständig im Gelände fachlich koordiniert werden, um so die

individuelle Subjektivität möglichst auszuschalten.

Grundsätzliche übergeordnete Kriterien für die Erfassung sind:

- Grad der Natürlichkeit (BUCHWALD, ENGELHARDT, 1978). Die Qualität erfaßter

Biotope liegt immer im Bereich von natürlich - naturnah - halbnatürlich

(siehe Anhang) .
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- Seltenheit. In erster Linie bezogen auf den jeweiligen Naturraum, aber

auch aus Kreis- und Landessicht.

- Charakteristische Eigenart. Naturraumtypische, landschaftsprägende und

-charakteristische Elemente.

- Schutz. Erfasst werden Flächen, die nach § 11 LPflegG (Moore, Sümpfe,

Brüche, Heiden, Dünen, Trockenrasen) geschützt sind. In der Kartierung bis

1982 vor der Novellierung des Landschaftspflegegesetzes von 1973 waren es

die Flächen nach § 12 LPflegG (Moore, Sümpfe, Brüche).

Code        Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Obergruppe

Naturnahe Wälder und Gehölze;

Bestandsbildner eine oder mehrere Baumart(en).

Mindestfläche 0,5 ha. Spezialkartierung notwendig und

vorgesehen.

Untergruppe

Laubwälder ohne Feucht- und Nasswälder:

Bestandsbildner eine oder mehrere Laubholzarten.

Mindestfläche 0,5 ha, Beimischung von standortfremden

Arten (z. B Fichte) unter 5 %.

Bestände

              Wald, mesophil:

Laubmischwälder, Buchenwälder der Waldgesellschaften

des Carpinion, Fagion (z. B

WM
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Code        Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Melico-Fagetum), Eu-Fagion. Feuchtigkeits-Amplitude: mäßig

trocken bis mäßig feucht; Aciditäts-Amplitude: mäßig sauer

bis neutral (nach ELLENBERG, 1963).

Kartierungskriterien:

a) Laubmischwälder (Eichen-Hainbuchen-Bestände), Deckungsgrad der

Strauchschicht mindestens 40 %, der Krautschicht über 80 %, bei

höherem Deckungsgrad der Strauchschicht hat die Krautschicht

geringere Bedeutung.

b) Auf reicheren Böden stockende Buchen-Altbestände (Eu-

Fagion), kaum Strauchschicht vorhanden. Krautschicht ca. 60-

80 % Deckung.

c) Alle Laubwälder, die isoliert in agrarisch mehr oder weniger

intensiv genutztem Land und deutlich entfernt von

zusammenhängenden Waldgebieten stehen, auch mit geringerem

Deckungsgrad der Strauch- und Krautschicht, aber dicht

geschlossen (z. B. Mantel-Zusatz-Code WR). Mindestgröße 0,5 ha.

Wald, bodensauer:
Bodensaures, meist ärmeres Substrat, Feuchtigkeits-Amplitude:

mäßig frisch bis mäßig feucht, Aciditäts-Amplitude: stark sauer

bis sauer (ELLENBERG, 1982). Waldgesellschaften: Stieleichen-

Birkenwald (Quercion robori-petraeae), Buchen-Eichenwald und

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagion, auch Eichen-Erlenwald

(Alno-Quercetum).

WL
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Dominante Baumarten: Rotbuche, Eiche und Birke, Altholzbestände

mit Bodenvegetation. Ein bestimmter Deckungsgrad und Artenreichtum

ist keine Voraussetzung, Strauchschicht kann fehlen. Auch

isolierte Waldstücke (Mindestgröße 0,5 ha) in mehr oder weniger

intensiv genutzter Landschaft, wenn deutlich entfernt von

geschlossenen Waldgebieten.

Wald auf Kalk:
Laubmischwälder, Mergel-Steilhang-Buchenwälder auf stärker

basenversorgten Standorten (Carpinion bzw. Fagion, Elymo-

Fagetum). Hauptsächlich auf trockenen, jungen Böden,

Rutschhänge und Steilküsten vorwiegend der Jungmoränen-

Landschaft (selten). Kennzeichnende Arten:

Carex digitata, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis, Actaea

spicata (teilweise Galium sylvaticum, Melica nutans, Campanula

persicifolia).

Kartierungskriterien:

Meist kleinflächige Bestände im Kontakt mit anderen

Waldgesellschaften, oft lückige Baumschicht und geringer

Deckungsgrad der Krautschicht, z. T. Durchdringung mit

wärmeliebenden Waldsäumen. Erfasst werden alle Vorkommen.

Untergruppe

Feucht- und Nasswälder

Bestandsbildner: Laubholzarten. Ständig hoch, anstehendes oder

an der Oberfläche austre-

WK
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Code        Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

tendes Grundwasser (sickerfeucht, quellig) oder regelmäßige

jahreszeitlich bedingte Überstauung mit mineralischer

Sedimentation Baum-, Strauch- und Krautschicht diesen

Verhältnissen angepaßt, sie bevorzugend oder ertragend.

Bestände:

Auwald
Bestandsbildner: überwiegend Laubholzarten. Waldgesellschaften

der Flusslandschaften (Unterlauf, Mündungslauf) mit regelmäßigem

jahreszeitlich bedingtem Hochwasser (mit mineralischer

Sedimentation). Gliederung in Weichholzaue (Weiden) und

Hartholzaue (Eichen, Ulmen, Eschen, Pappeln).

Kartierungskriterien:

In Schleswig-Holstein nicht mehr, oder nur rudimentär vorhanden.

Bach-Erlen-Eschenwald (Carici-remotae-Fraxinetum) ist unter VA zu

kodieren, sofern nicht eigenständig abgrenzbar. Mindestfläche 0,5

ha, sonst unter WG.

Bruchwald

Bestandsbildner: überwiegend Laubholzarten. Dauernd nahe der

Oberfläche anstehendes Grundwasser, Überschwemmungen im Frühjahr

ohne Sedimentation. Wald stockt auf vorwiegend selbst erzeugtem

organischen Oberboden (mindestens 10-20 cm Bruchwaldtorf), vor allem

Endstadium von Verlandungen. Frühere niederwaldartige Nutzung

begünstigt

WA

WB
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

lichtliebende Pflanzen der Naßwiesen und Röhrichte.

Waldgesellschaften: Schwarzerlen-Brücher (Alnion glutinosae),

Birken-Brücher (Betulion pubescentis). Kennzeichnende Arten;

Schwarzerle und Moorbirke.

Kartierungskriterien:

Alle Wälder der o. g. Typen müssen kartiert werden, da nach § 11 LPflegG

(1982) pauschal geschützt (alt: § 12 LPflegG 1973). Praktikable

Mindestkartierungsgröße 0,5 ha.

Abgrenzung der Flächeneinheit nach der Besiedlungsgrenze der Erle oder

Birke.

Nicht kartiert werden eindeutig aufgeforstete Jungbestände in

Reihenpflanzung.

Stauden-Eschenmischwald

Bestandsbildner: überwiegend Laubholzarten. Artenreiche frisch bis

feuchte Niederungswälder der Klasse Geranio-Fraxinetae excelsae, in

der Krautschicht bedeutend: breitblättrige Krauter und hochwüchsige

Stauden. Arten der Urtica-, Stachys-, Alliaria- und Ficaria-Gruppe,

mit feuchtigkeitsholden Arten wie Humulus lupulus, Filipendula

ulmaria, Carex remota u. a.

Kartierungskriterien:

Dominante Baumarten: Esche, Ulme, Erle. Deckungsgrad der Krautschicht

80-100 %. Standortfremde Arten (z. B. Fichte) unter 5%.

WE
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Code     Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Feuchtgebüsch:

Vorherrschend sind Straucharten. Feuchte bis nasse, torfige oder

sandig-anmoorige Böden.

Gagelgebüsch (Myricetum gale), Weiden-Faulbaum-Gebüsch (Frangulo-

Salicetum).

Kartierungskriterien:

Alle o. g. Gebüsche entlang von Fließgewässern, im Verlandungsbereich

von Stillgewässern und auf Moorflächen oder degradierten Mooren,

geschützt nach § 11 LPflegG (1982), alt § 12 LPflegG (1973) Als

Hauptcode nur verwenden, wenn geschlossenes Feuchtgebüsch mindestens 0,5

ha umfaßt, sonst nur als Nebencode.

Untergruppe

Niederwälder:
Durch frühere Nutzung (Brennholz, Gerberlohe usw.) im Turnus von 15-

20 Jahren "auf den Stock" gesetzte Laubmischwälder. Reststandorte

heute zumeist auf ärmerem Substrat (Sande, Kies u. a.) Relativ hoher

Lichtgenuß der Strauch- und Krautschicht. Häufig mit Knick (WH) oder

Waldmantel (WR) umgeben.

Bestände

Kratt:
Bestandsbildende Arten vor allem Eiche (und Faulbaum) mit

Krüppelwuchs, vereinzelt mit Wacholder, bevorzugt im

westlichen Schleswig-Holstein.

WG

WQ
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Alle geschlossenen Wälder des o. g. Typs, bei denen die

strukturprägende Nutzungsform mehr oder weniger noch erkennbar ist.

Mindestgröße 0,5 ha, Beimischung standortfremder Arten (z. B. Fichte)

unter 5 %.

Niederwälder, sonstige:

Wälder des vorhergehenden Typs, ohne Dominanz der Eiche. Reichere

Standorte als bei WQ besiedelnd, strukturprägende ehemalige

Nutzungsform muß erkennbar sein.

Kartierungskriterien:

Alle Bestände des o. g. Typs. Mindestgröße 0,5 ha, Beimischung

standortfremder Arten (z. B. Fichte) unter 5 %.

Untergruppe

Gebüsche und Knicks:

Laubholz-Gesträuche (strauchreiche Waldfragmente) in typischer

Schichtung (Strauch-Baumschicht), fast ausschließlich bestehend aus

Lichtholzarten;

dicht begrünt, sie lassen nur wenig Licht auf den Boden und sind somit

fast reine Holzpflanzen-Gesellschaften zum größten Teil auf Wällen

stockend (Knicks). Struktur durch niederwaldartige Nutzung geprägt -

also angewiesen auf menschlichen Einfluß.

WN
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Code              Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestände

Knicks, Gebüsche und Baumreihen:

Laubholzarten auf Wall, einfach oder doppelt (sog.

"Redder"), artenreiche Strauchschicht ("Bunter Knick"),

mit Überhältern, hecken- und gebüschartigen

Laubholzbereichen, Baumreihen, Alleen.

Kartierungskriterien:

Gehen in der Regel als Signatur in die Topographische Karte

ein (s. S. 49). Besonders typisch ausgebildete Knicks und

flächig geschlossene Strauchgesellschaften in knick- und

gebüscharmen mehr oder weniger agrarisch intensiv genutzten

Landschaften, z. B. Sukzessionsstadien auf Brachland usw.

bestehend aus weniger als 5 % Arten der Feuchtgebüsche,

sonst Codierung WG, Knicks auf alten Steinwällen (Zusatz-

Code BX), Baumreihen aus einer oder mehreren Baumarten

bestehend, durch Alter oder Größe herausragend (Eichen,

Buche, Linde usw.), sonst durch Signatur vermerkt.

Waldrand, Waldmantel, Saum:

Grenzbereiche zwischen Wald und offener Landschaft, den

Wald ummantelnde Laubholz-Gesträuche und

Saumgesellschaften.

Kartierungskriterien:

Alle typisch aufgebauten, deutlich abgrenzbaren Mantel- und

Saumgesellschaften, vegetationskundliche Zuordnung nicht

zwingend. Hauptkriterium ist die typische Struktur und

charakteristische Pflanzen- und Tierwelt. In der Regel nur

Zusatz-Code.

WH

WR
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Code      Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Obergruppe

Gewässer:

Still- und Fließgewässer mit begleitender

naturnaher Vegetation.

Untergruppe

Fließgewässer:

Gewässer mit erkennbarer Fließrichtung und

fließgewässerbedingten Erscheinungsformen einschließlich

Quellgebieten. Wassergüte keine Bedingung, solange

fließgewässertypische Vegetation vorhanden.

Bestände

Quellgebiet:

Dauernd oder zeitweiliger Grundwasseraustritt aus der

Erdoberfläche mit typischer Quellvegetation

(Quellfluren,  Quellsumpf, Kleinseggenrieder, Röhricht)

und charakteristischer Schwemmkegelbildung.

Kartierungskriterien:

Oben beschriebener Typ. Standortkennzeichnende Arten: Bitteres

Schaumkraut, Gegen- und Wechselständiges Milzkraut u. a. (kleine

Einzelquellen mit Signatur, s. S.49), § 11 LPflegG (1982).

Bachlauf, Graben:

Mehr oder weniger mäandrierende Fließgewässer mit

Wasserpflanzen, Röhricht, Hochstauden, Schmalblattweiden

und Erlen. Idealtyp: mit Kronenschluss, Zusatz-Code VA,

VR.

FQ

FB
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Mit fließgewässertypischer Morphologie und meist bachbegleitender

Vegetation auf der überwiegenden Gewässerstrecke. Die untere

Grenze der Kartierungswürdigkeit muß jeweils nach der Ausstattung

eines Naturraums festgelegt werden. So ist z. B. in der Marsch

auch noch ein kaum oder nicht mäandrierender Graben, aber ohne

befestigte Ufer, kartierungswürdig, sofern er einen reichen

Wasserpflanzenbewuchs aufweist.

Flusslauf:

Größere Fließgewässer mehr oder weniger mäandrierend, mit

begleitender naturnaher Vegetation auf der überwiegenden

Strecke, Teilbereiche sonst gesondert kartieren, z. B. VR,

VA.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, vor allem mit unbefestigten Uferbereichen.

Altwasser:

Vom Hauptstrom des Fließgewässers abgetrennte Fluß- und

Bachabschnitte. Überwiegend naturnahe Vegetation

(Wasserpflanzen, Röhrichtarten, Hochstauden, Weiden, Erlen).

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, u. a. mit Verlandungsgesellschaften (VU, VS,

VR).

FF

FA
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Code      Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Untergruppe

Natürliche Stillgewässer:

Augenscheinlich natürlich entstandene Stillgewässer mit typischer

Vegetation und Vegetationszonierung. Keine Moorgewässer.

Bestände

See, groß:

Standorte natürlicher, gewässertypischer Ufervegetation an großen

Seen der Größenordnung:

Großer Plöner See, Selenter See, Westensee, Wittensee,

Ratzeburger See, Schaalsee.

Kartierungskriterien:

Stillgewässer bedingte naturnahe Verlandungsstadien wie Schwimmblatt-

, Röhrichtzone, Großseqgenrieder, Bruchwald u. a. (VS, VR, VG, WB u.

a. als Zusatz-Code).

See, mittlerer Größe:

Merkmale und Kartierungskriterien wie SG (See groß). Seen dieser

Größenordnung: Dobersdorfer See, Passader See, Lanker See, Warder

See, Hemmelsdorfer See, Kellersee, Postsee, Kleiner Wittensee,

Dieksee, Großer Eutiner See, Behler See.

See, klein; Weiher, Wehle:

Natürliche Gewässer mit typischer Ufervegetation und/oder

Schwimmblattgesellschaften. Weiher mit im Gegensatz zum See

fehlender lichtloser Tiefenregion. Grund kann daher vollständig

von Pflanzen bewachsen sein (VU). Wehle:

SG

SM

SK
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

zum Teil tiefe Ausspülungen hinter alten Deichbruchstellen

(Besonderheit der Westküstenbereiche) mit z. T.

brackwasserbedingter Pflanzen- und Tierwelt.

Kartierungskriterien:

Alle Gewässer o. g. Typen, die nicht in SK und SM aufgezählt

sind. Wehle mit typischer Ausbildung sind immer ND-würdig.

Lache, Tümpel, Kuhlen;

Kleingewässer mit naturnaher Vegetation. Regelmäßiges oder

gelegentliches Austrocknen (Tümpel), ehem. Mergelkuhlen,

Tränken, wassergefüllte Torfstiche.

Kartierungskriterien:

Kartiert werden nur größere Lachen, Tümpel und Kuhlen und hier

besonders solche, von einem größeren Bereich naturnaher

Vegetation umgeben (Verlandungsgesellschaften), einfache Kuhlen

und Tümpel in der Feldflur ohne o. g. Vegetationszonen und evtl.

periodisch trockenfallend. Sie werden nur als Signatur vermerkt

(siehe Verwendung der Signaturen, Seite 49).

Untergruppe

Künstliche Stillgewässer:

Durch gezielte Anlage (Aufstau) oder als Folge von

Materialentnahmen entstandene Gewässer (Grundwasseranschnitte)

mit typischer Verlandungsvegetation.

SL
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestände

Teich:

Zum Zwecke einer Teichwirtschaft hergestellte Gewässer, die

zur Fischgewinnung abgelassen werden können, mit Zu- und

Abfluß ("Mönch").

Kartierungskriterien:

Extensiv genutzte oder aufgegebene Teiche mit reicher

Verlandungsvegetation und Teichbodengesellschaften (z. B. mit

Zwergbinsen).

Abbaufläche, naß;

Grundwasseranschnitte bei Abgrabungen zur Materialgewinnung

(z. B. Kies- und Sandgruben)

Kartierungskriterien:

Größenordnung der Wasserflächen mindestens dem Code SK

entsprechend, wenn kleiner, dann darf das Gewässer nicht

periodisch austrocknen (kein Grundwasseranschnitt!), sonst

Abbaufläche trocken (SB). Nährstoff ärmere Wasserqualität (oligo-

bis mesotroph) mit hierauf spezialisierten Pflanzenbeständen

(Zusatzcode auch GP).

Untergruppe

Vegetation in und an Gewässern:

Krautige Vegetation in und am Gewässer,

Bestände

Unterwasserrasen:

Am Boden haftende Vegetation unterhalb der Wasseroberfläche,

wie Armleuchteralgen, Laichkräuter u. v. a.

SL

SL

VU
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ ist nur als Zusatz-Code zu verwenden

(Hauptcode: SK, SL, ST, SN usw.).

Schwimmblattvegetation:

Krautige Vegetation mit Schwimmblättern wie Wasserlinsen,

Laichkräuter, Teich- und Seerosen, Froschbiß, Seekanne,

Krebsschere u. a

Kartierungskriterien:

Charakteristisch flächige Ausbildung. Oben genannter Typ ist nur

als Zusatz-Code zu verwenden (Hauptcode: SK, SL, ST, SN usw.).

Röhricht:

Großröhrichte (Phragmition), Bachröhricht (Glycerio-

Sparganion), Brackwasserröhricht (Bolbo-Schoenion), § 11

LPflegG (1982).

Kartierungskriterien:

Oben genannte Typen charakteristisch ausgebildet,

im allgemeinen als Zusatz-Code zu SG, SM, SK usw. Verwendung als

Haupt-Code möglich bei Fehlen einer dazugehörigen Wasserfläche, dann

Mindestgröße 0,5 ha.

Quellflur;

Quellflur-Gesellschaften auf Torf- und Mineralboden.

Silikatquellfluren (Cardamino-Montion) und Kalkquellfluren

(Cratoneurion commutati), § 11 LPflegG (1982).

VS

VR

VQ
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Oben genannte Bestände in typischer Ausbildung. Als Zusatz-Code

verwenden (siehe auch FQ).

Begleitender Gehölzsaum:

+ schmaler Gehölzstreifen (Erle, Esche, Weide usw.) entlang von

Fließgewässern, die nicht der Untergruppe Feucht- und Naßwälder

zugeordnet werden können.

Kartierungskriterien:

Bachbegleitende geschlossene Gehölzsäume des Alno-Padion,

vorherrschend Erle (keine Einzelbäume) . Wird nur als Zusatz-Code zu

FB, FF, FA verwendet.

Obergruppe

Küste:

Im weitläufigen Übergangsbereich Festland-Meer gelegene Bereiche

im Einfluß von Wind, Gezeiten und Salzgehalt (z. B. Dünen,

Halligen, Wattgebiet usw.).

Untergruppe

Deichvorland/Küstenwatt/Inseln:

Deichvorland: Zwischen Küstenlinie und MTHW-Linie gelegenes

begrüntes Land seewärts des Hauptdeiches.

Küstenwatt: Vom Meerwasser zweimal täglich überschwemmter

Bereich, incl. Flußwatt.

Insel: Von Wasser umgebenes Land.

VA
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestände

Deichvorland und sonstige Salzwiesen;

Bereich zwischen MTHW-Linie und Deichfuß 0-ca. 1,50 m

(Supralitoral), begrüntes Land mit Strandnelkenwiesen

(Armerion), Andelrasen (Puccinellion) u. a.

Kartierungskriterien:

0. g. Typ, extensiv oder kaum genutztes Grünland,

Breite größer als 100 m.

Beweidungsintensität wird durch Nutzungsklassen

angegeben.

Dominierende Pflanzenarten:

a) unbeweidet: Strandflieder, Strandnelke, Strandbeifuß, Strand-

Salznelken u. a.

b) extensiv beweidet: Andel, Strand-Beifuß, Strand-Salzmelde

c) intensiv beweidet: kurzrasige Vegetation, Andel, Rotschwingel.

Küstenwatt mit Vegetation:

Überwiegend Misch- und Schlickwatt, Bereich zweimal täglich

vom Meerwasser bedeckt (Eulitoral). Quellergesellschaften

(Salicornion).

Kartierungskriterien:

0. g. Typ im Anschluß an KD oder biologisch intakte Flächen.

Kennzeichnende Arten: Queller, Schlickgras (Spartina), Seegras

(Zostera), Meersalat (Uiva), Grünalgen (Enteromorpha).

Seegraswiesen (Zostera) nach Möglichkeit als separate Biotopfläche

abgrenzen (eigenständige Seegraswiesen-Kartierung liegt vor).

KD

KV
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Küstenwatt ohne Vegetation:

Überwiegend Sandwatt ohne höhere Vegetation, zweimal täglich

vom Meerwasser bedeckt (Eulitoral).

Kartierungskriterien:

0. g. Typ, biologisch intakte Flächen. Kennzeichnende Arten:

Pierwurm (Arenicola) u. a.

Sandbank/Sände;

Durch Strömung und Brandung auf dem Meeresboden aufgebaute,

langgestreckte, hügelartige, sich ständig verändernde

Erhebungen aus Sand.

Kartierungskriterien:

Sandbänke über MTH ohne Beeinträchtigungen durch

Erholungsverkehr.

Sandstrand:

Strand-Sandflache an einer Dünenküste (Insel, Festland).

Landseitige Begrenzung von der Küstenlinie, seewärts von der

Watt- oder Strandlinie.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ ohne Beeinträchtigung durch Erholungsverkehr.

Untergruppe

Küstendüne/Strandwälle (UG):

Natürliche Sandanhäufungen im Küstenbereich. Geschützt nach §

11 LPflegG (1982)

KW

KB

KS
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestände

Küstendünen/Strandwall:

Natürliche Sandberge und -wälle im Küstenbereich der Ost- und

Nordsee.

Kartierungskriterien:

Augenscheinlich überwiegend naturnahe Vegetation Reliefenergie.

Augenscheinlich keine oder nur geringe Beeinträchtigung durch z. B.

Erholungs- und Freizeitaktivitäten.

Dünen- und Strandwal1-Grasfluren:

Vegetation überwiegend aus grasartigen Pflanzen.

Helmdünengesellschaften (Ammophilion), Vordünengesellschaften

(Agropyro-Honckenion), Silbergrasfluren (Corynephorion),

Schillergrasfluren (Koelerion arenariae).

Kartierungskriterien:

Augenscheinlich überwiegend naturnahe Vegetation. Zulässig sind bis

zu 90 % vegetationsfreie Flächen. Keine intensive Erholungsnutzung.

Dünenheide, Dünengehölz:

Vegetation überwiegend aus natürlichen Heiden und Gebüschen auf

Dünen und Strandwällen.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ überwiegend naturnahe Vegetation, auch mit

Kriechweiden (Salix repens).

DK

DG

DH
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Feuchte Dünentalvegetation:

Dünenmoor, torfige, nasse Standorte, süß-wasserbeeinflußt,

mit Moorvegetation.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ.

Obergruppe

Hoch- und Übergangsmoore:

Bodensaures, torfiges Substrat, eigenständiger

Wasserhaushalt, verschiedene Degenerations- und

Regenerationsstadien. Alle Flächen geschützt nach § 11

LPflegG (1982) (§ 12 LPflegG 1973).

Untergruppe

Hoch- und Übergangsmoore:

Bestände

Hochmoor:

Mehr oder weniger baumlose, aufgewölbte Bereiche,

grundwasserunabhängig, nährstoffarm, mit typischer

Hochmoorvegetation wie Torfmoose, Glockenheide, Scheidigem

Wollgras, Schnabelried, Sonnentau, Moosbeere, Rosmarinheide u.

a.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ inklusive Kolke und Rüllen (natürliche

Abflüsse), soweit vorhanden.

DN

MH
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Schwingrasen, Ubergangsmoor:

Mischformen des Hoch- und Niedermoores, in denen die

jeweiligen Vegetationseinheiten entweder in kontinuierlicher

Durchmischung oder in abwechselndem Mosaik auftreten. Hierzu

gehören Bestände von mittelgroßen Seggen wie Faden-, Blasen-

und Flaschensegge, Bestände mit Fieberklee (besonders in

Schwingrasen) und besonders mit Schmalblättrigem Wollgras.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ. Zuordnung oft schwierig!

Teil entwässertes Heidekrautstadium:

Nach einer Entwässerung eingestelltes natürliches

Eigenwachstum, keine feuchten Schlenken, Bultvegetation

breitet sich aus.

Kartierungskriterien:

Endstadium oben genannten Typs mit reinen Heidebeständen,

geringer Birkenaufwuchs.

Molinia-Stadium:

In der Austrocknung weit fortgeschritten, dichte

Pfeifengrasbestände (Molinia caerulea)

Kartierungskriterien:

Mit geringem Birkenaufwuchs, in den Torfstichen kann Hochmoor-

Regeneration möglich sein (MT).

Stark entwässertes Birkenstadium:

Z. T. vollständig abgetorfte und entwässerte Moorbereiche

mit dichtem Birkenaufwuchs (Endstadium der Degradierung).

MS

MZ

MM

MB
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, kaum Hochmoorvegetation in der

Krautschicht.

Torfstichgebiet mit Regeneration:

Neuer Bult-Schlenken-Regenerationskomplex des Hochmoores in

Torfstichen, mit typischer Hochmoorvegetation.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, auch in der Anfangsphase, Verwendung

hauptsächlich als Zusatz-Code für MZ, MM, MB, MS.

Obergruppe

Niedermoore, Sümpfe und Feuchtgrünland:

Überwiegend feuchte bis nasse Standorte, mit +

eutrophen Nährstoff Verhältnissen;

gesonderte Codierung: FQ, WB, WG, VG.

Untergruppe

Niedermoore, Sümpfe:

Stark vernäßte Standorte. Alle geschützt nach § 11 LPflegG

(1982) (§ 12 LPflegG 1973)

Bestände

Niedermoor, Sumpf:

Überwiegend Vorkommen von Kleinseggen (Caricion

nigrae) und Binsen auf Niedermoorböden und sumpfigen

Standorten, artenreich.

MT

GS
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Alle Flächen oben genannten Typs. Kennzeichnende Arten:

Eriophorum angustifolium u. a. Zusatz-Code z. B. WG, MT, VG.

Großseggenried:

Überwiegend Vorkommen von Großseggen auf feuchten bis dauernd

überstauten Standorten. Großseggenrieder (Magnocaricion).

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ mit naturnaher Vegetation, auch Zusatz-Code

für GS, kennzeichnende Arten:

Carex stricta, C. paniculata, C. gracilis, C. acutiformis, C.

riparia, C. appropinquata, Cladium mariscus, Lycopus europaeus,

Equisetum fluviatile u. a.

Untergruppe

Feuchtgrünland

Bestände

Feuchtgrünland:

Überwiegend feuchtes bis nasses Grünland einschließlich

Hochstaudenfluren und binsenartiger Bestände dieser

Standorte, Gesellschaften der Sumpfdotterwiesen (Calthion)

mit Kohldistel u. a., Hochstauden-Wiesen (Filipendulion).

VG

GF
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Kartierungskriterien:

Oben genannte Typen, Zusatz-Code z.B. GH;

Marschengrünland und degradierte Niedermoorbereiche als EG mit

Schraffur.

Hochstaudenfluren:

Feuchtigkeitsliebende; nitrophile Hochstaudenrieder. Ruderale

Hochstaudenrieder aufgelassener Nutzflächen (Brachestadien).

Kartierungskriterien:

Geschlossene Bestände von mindestens 0,5 ha. Typische Arten.

Talniederung:

Von einem Fließgewässer geschaffene und durchflossene

langgestreckte Hohlform. Weidenutzung oder extensive

Grünlandbewirtschaftung, Ausstattung kann/soll sein: FB, WB,

VG, WG u. a.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ mit erläuternden Zusatz-Coden.

Obergruppe

Mineralische Mager-Standorte:

Magere, nährstoffarme oder trockene, mineralische Standorte,

ohne Wald.

GH

TN
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheit

Untergruppe

Binnendünen:

Natürliche Sandaufhäufungen im Binnenland mit lückiger

Pioniervegetation, keine Abbauflächen, trocken. Geschützt

nach § 11 LPflegG (1982).

Bestand

Binnendünen:

Flächenmäßig überwiegend mit Vegetation sowie

vegetationsfreien Sandflächen bis 90 %.

Kartierungskriterien:

Alle Binnendünen mit und ohne naturnaher Vegetation. Die

geomorphologische Voraussetzung ist entscheidend.

Untergruppe

Abbaufläche, trocken;

Bestand

Abbaufläche, trocken;

Aufgelassene Kies- und Sandentnahmen (kein

Grundwasseranschnitt), ephemere Tümpel (SL möglich. Mit

Magerrasen (nach § 11 LPflegG "trocken") u. a. (GM, GC, GP).

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ mit Pioniervegetation und/ oder verschiedenen

Sukzessionsstadien, hohe Geländeenergie.

DB

SB
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Untergruppe

Vegetation von mineralischen Magerstandorten:

Bestände

Magerrasen/Trockenrasen:

Mineralische, nährstoffarme Standorte mit niedriger

artenreicher Bodenvegetation aus überwiegend Gras- und

Krautarten. Borstgras-Rasen (Nardo-Galion), Silbergrasflur

(Cory-nephorion). Halbtrockenrasen (Mesobromion).

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, in allen Entwicklungsstadien, Mindestgröße 0,5

ha, häufig auf frühgeschichtlichen Grabhügeln und Gräberfeldern

(HX), dann auch kleinere Flächenausdehnung möglich. Geschützt nach

§ 11 LPflegG (1982) (siehe auch Definitions-Erlaß).

Calluna-Heide:

Anthropogen entstandene Heidegebiete, dominante Arten:

Ericaceen, Juniperus. Ginster-Sandheiden (Calluno-Genistion),

Besenginster-Heiden (Sarothamnion scoparii), geschützt nach §

11 LPflegG (1982).

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ überwiegend gehölzfrei, alle

Entwicklungsstadien (siehe Definitions-Erlaß). Mindestgröße 0,5

ha, kleinere Bestände (Säume usw.) werden mit Signatur erfaßt.

GM

GC
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Pioniervegetation auf Abbauflächen:

Zusatz-Code zu Abbauflächen, SB, SN. Pionierbesiedlung

verschiedener Sukzessionsstadien bis lockerer Strauchaufwuchs

(Weide, Zitterpappel u.a. ) .

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ, artenreich und unbelastet z.B. durch Müll.

Übergänge und Durchdringung mit GM möglich.

Obergruppe

Sonderstandorte

Untergruppe

Salzvegetation des Binnenlandes

Bestand

Salzvegetation des Binnenlandes:

Salzwiesen auf Salzstöcken oder hochanstehendem salzhaltigen

Grundwasser. Niedrige Rasen bis Röhrichtbestände.

Charakteristische Arten: Puccinellia distans, Suaeda maritima,

Carex distans u. a.

Kartierungskriterien:

Oben genannter Typ mit naturnaher Vegetation, extensive Nutzung.

GP

VH
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Obergruppe

Zoologische Angaben:

Zusatzangaben für kartierte Biotope, mit zoologischer

Bedeutung für nachfolgende Tiergruppen (in der Regel

geschützte Arten nach Bundesartenschutzverordnung vom 25.

August 1980 und vom Aussterben bedrohte oder stark

gefährdete).

Zoologie allgemein:

Gebiete, über die hochwertige zoologisch-ökologische

Erkenntnisse vorliegen.

Säugetiere:

Lebensbereiche besonders geschützter, ganzjährig geschonter

Arten und Arten der "Roten Listen".

Vögel:

Lebensbereiche (Rast-, Nahrungs-, Überwinterungs- und

Brutbiotope, Mauserplätze usw.) wichtiger Indikatorarten und

Arten der "Roten Liste" . Bereiche mit besonders hoher Arten-

oder Individuenzahl (z. B. Kolonien).

Reptilien:

Lebensbereiche bedrohter Arten  (vom Aussterben bedroht oder

stark gefährdet).

Amphibien:

Lebensbereiche der Arten der "Roten Liste", besonders

Laichplätze.

Fische:

Lebensbereiche von Fischarten, die z. B. als Bio-Indikatoren

besonders hohe Wasserqualität anzeigen.

ZB

ZS

ZV

ZR

ZA

ZF
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Code Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Insekten:

Wichtige Bereiche zur Abwicklung von Lebenszyklen

besonders geschützter und vom Aussterben bedrohter Arten.

Sonstige Gliederfüßler (Arthropoden):

Wichtige Lebensbereiche von Arten mit besonderer

Zeigerfunktion.

Mollusken:

Lebensbereiche besonders geschützter und vom Aussterben

bedrohter Arten.

Sonstige Wirbellose;

Lebensbereiche bedrohter Arten (vom Aussterben bedroht,

stark gefährdete Arten).

Kartierungskriterien:

Diese Code können nur vergeben werden, wenn die entsprechenden

Arten zweifelsfrei nachgewiesen werden. (Direkt: durch

Beobachtung, oder indirekt: anhand von Kot, Bauten usw.). Sind

mehrere Zoologische Code anwendbar, so wird der davon

bedeutendste ausgewählt (dann zusätzlich evtl. ZB).

ZI

ZG

ZM

ZW
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2.4 Die_geowisschenschaftlich-landeskundlichen_Erfassunqseinheiten

Häufig sind kartierungswürdige Biotope auf Standorten von qeowissenschaft-

licher Bedeutung angesiedelt. In diesem Fall wurde bisher ein        =

"geologisch geomorphologische Besonderheit" als erläuternder provisorischer

Zusatz-Code auf dem jeweiligen Erfassungsbogen vermerkt. Ab 1985 soll die

geowissenschaftliche Substanz des Landes im Rahmen der Biotopkartierung

systematisiert weitergehend erfaßt werden. Hierzu wurde eine Auflistung der im

Lande zu erwartenden Objekte aufgestellt und mit dem Geologischen Landesamt

abgestimmt. Die jeweiligen Kartierungskriterien werden im einzelnen gesondert

festgelegt.

Nachfolgend die alphabetische Auflistung; Erweiterung ist wie auch bei den

Biotoptypen möglich:

BA Fest-, Lockergesteine

BB Böden, Bodenprofile

BD Äolische Vollformen

BE Fluviatile und marine Vollformen

 BF Fossilien- und Mineral vorkommen. Erratische Blöcke

BG Glaziale und periglaziale Vollformen

BH Subrosionsbedingte Hohlformen

BK Fluviatile und marine Hohlformen

BM Moore, Besonderheiten

BÖ Äolische Hohlformen

BQ Quellen, Besonderheiten

BS Lagerungsverhältnisse, Sedimentstrukturen

BT Glaziale und periglaziale Hohlformen

BW Seen, Weiher, Tümpel – Besonderheiten

B
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Code Geowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Obergruppe

Geowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Untergruppe

Aufschlüsse, Fundorte

Bestände

Fest-, Lockergesteine (stratigraphische Beweisobjekte):

Aufschlüsse des Paleozoikums, des Mesozoikums, des

Känozoikums; tertiär und quartär mit pleistozänem und

holozänem Formenschatz.

Fossilien- und Mineralvorkommen, Erratische Blöcke:

Fundorte und Vorkommen entsprechender Objekte.

Böden, Bodenprofile:

Z. B. Podsohle mit Ortsteinbänken, Schwarzerden, gekappte

Profile, Salztorfe u. a. m..

Lagerung ..Verhältnisse, Sediment Strukturen:

Glaziale Stauchungen (Verwerfungen, Falten, Abscherungen),

Rippelmarken, Warwen (Bändertone), Rodelböden, Eiskeile u. a.

m.; Schichtprofile.

Untergruppe

Geomorphologie; Aufschüttungsformen (Vollformen)

Ba

BF

BB

BS
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Code Geowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestände

Glaziale und periglaziale Vollformen:

Endmoränen, Stauchmoränen, Moränenkuppen, Schildrücken,

Wallberge; Niederautallandschaften, Eis-Umflußberge u. a.

m..

Fluviatile und marine Vollformen:

Steiluferhänge, Umlaufberge, Kliffs, Tote Kliffs, Strandwälle,

Dons, Abrasions-Plateaus, Riesenrippelfeider, Strandterrassen,

Überschwemmungsebenen, Hallig-Inseln u. a. m.

Äolische Vollformen:

Flugsanddecken, Dünen.

Untergruppe

Geomorphologie, Abtragsformen (Hohlformen)

Bestände

Glaziale und periglaziale Hohlformen:

Tunneltäler, Toteislöcher (Sölle), Pingos, Gletschertore,

Zungenbecken u. a. m.

Fluviatile und marine Hohlformen (Erosion, Abrasion):

Urstrom-Täler, Schmelzwasser-Erosionstäler,

Bachschluchten, Förden, Priele u. a. m..

Äolische Hohlformen (Deflation):

Ausblasungswannen, Steinpflaster, Windkanter .

BG

BE

BD

BT

BK

BO
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Code Geowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Subrosionsbedingte Hohlformen;

Karsterscheinungen auf der Oberfläche von

Salzstrukturen, Erdfälle, Dolinen, Höhlen,

Auslaugungswannen usw..

Untergruppe

Fließ- und Stillgewässer; Moore

Bestände

Quellen:

Quelltöpfe, Quellkegel, Quellnischen, Schichtquellen,

Salz- und Mineralquellen, Süßwasserquellen im Watt

usw..

Seen, Weiher, Tümpel:

Stillgewässer besonderer Hydrologie und -genese.

Moore:

Moore besonderer Standorte und Genese;

Kesselmoore, Marschmoore, Quellmoore, Hangmoore,

pollenanalytische Typlokalitäten.

Obergruppe

Geowissenschaftlich-historische Objekte:

Gelegentlich sind schutzwürdige Biotope auf vor- oder

frühgeschichtlichen Anlagen anzutreffen (z. B.

Trockenrasen auf Hügelgräbern) . Die oft hohe Qualität ist

auf die i. d. R. geringe Nutzung solcher Objekte

zurückzuführen. Die Angabe ist als Standorterklärung zu

werten.

BH

BQ

BW

BM
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Code Geowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Bestand

Geowissenschaftlich-historische Objekte:

Ehemalige Abbau-, Verhüttungs-, Verarbeitungsanlagen und –

plätze, Eschböden, Marsch-, Hofäcker, Schlafdeiche, Wurten,

Wehlen, Grenzwälle, ehemalige Bahndämme, Burghügel,

Schanzen, Halden und Kippen, historische Brunnen,

Eiskeller, Gräberfelder, Einzelgrabhügel usw..

HX



- 48 -

2.5  Die Verwendung von Signaturen

Zwei Gruppen von wertvollen Bereichen und Objekten werden derzeit noch nicht mit

einem eigenen Erfassungsbogen aufgenommen und beschrieben. Dies sind einerseits

großflächige, schwer abgrenzbare, ökologisch wertvolle Extensivnutzungs-Bereiche,

für die spezielle Erfassungsprogramme notwendig sind, andererseits kleine Objekte

und Strukturen in der Landschaft, die im Maßstab 1:25.000 nicht mehr flächenhaft

darstellbar sind. Für diese Gruppen werden daher Signaturen verwendet. Ergänzungen,

vor allem mit regionalem Bezug sind vorgesehen.

Schraffuren

Zoologisch, biologisch, ökologisch wertvolle

Extensivnutzungsbereiche

Wald, naturnah, großflächig

Zusammenhängende größere Waldbereiche mit hohem

Laubholzanteil, aber Nadelanteil höher als 5 % (siehe WM, WL)

Knicklandschaft, großflächig

Zusammenhängende Knickgebiete (Knickdichte über 100 lfd.

m/ha Nutzfläche).

Extensive Feuchtgrünland-Gebiete

Marschengrünland und degradierte Niedermoorgebiete,

Dauergrünland, sonstige Feuchtgebiete (siehe gesetzliche

Definition § 8 (3) LPflegG von 1982).

Köge

Eingedeichte Gebiete mit extensiver Weidenutzung, große

Zahl wassergefüllter Kuhlen und Tränken.
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Wasserflächen aus ornithologischer Sicht

großflächig wertvoll

Extensive, großflächige Trockenbereiche z. B.

Sandaufspülungen u. a.

Einzelsignaturen

Regionale Ergänzungen sind möglich und werden in der Legende

des jeweiligen Biotopkatasters erläutert.

Wertvoller Doppelknick ("Redder")

Landschaftsprägende Baumreihen

Alleen

Kleinstrukturierte Trockenstandorte (§ 11 LPflegG von

1982)

Vogelkolonien (in der Regel mit lfd. Nr. und

Erfassungsbogen)

Hochwertiges Kleingewässer (das nicht als   SL   erfasst

wurde)

Sonstiges Kleingewässer (regenerierbar)

Sonstiges Kleingewässer mit Amphibiennachweis

Quelle: Strich deutet Fließrichtung an

Sölle (Toteislöcher)

ES

ET

---

===

x x x
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Ab 1985 werden vom Landesamt für Vor- und

Frühgeschichte folgende Signaturen in die

Biotopkartierung übernommen:

Archäologisches Denkmal

Unter Denkmalschutz stehendes archäolo-

gisches Denkmal
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2.6  Handhabung_der_Erfassungseinheiten

Jede kartierte Fläche kann aus einer Kombination aus maximal vier

Erfassungseinheiten (also Code) bestehen. Der erste Code bezeichnet den

Standort, ihm wird i. d. R. die Gesamtfläche zugeordnet. Alle weiteren sind

als erläuternde Neben- bzw. Zusatz-Code anzusehen. Ein ökologisch

wertvoller Weiher (SK) beinhaltet z. B. eine Röhrichtzone (VR), eine

Schwimmblattzone (VS) und kann ein bedeutendes Laichgewässer für Amphibien

(ZA) sein.

Ein solcher Weiher wird auf der rechten Seite des Erfassungsbogens mit

folgender Bezeichnung versehen:

     a.)     b.)      b. ) c.)
SK VR VS ZA

99 15 5 99

a) Haupt-Code
Standortbezeichnung. Ihm wird im allgemeinen die Gesamtfläche des

kartierten Biotops zugeschlagen (99 = 100 %).

b) Erläuternde  Neben-Code
Sie werden mit dem geschätzten Flächenanteil an der Gesamtfläche angegeben

(z. B. VR = 15 %, VS = 5 %) . Die Summe der Neben-Code darf 100 % nicht

übersteigen.

c) Zoologischer Zusatz-Code
Wird keine Einschränkung gemacht, bezieht sich die Angaben auf die

Gesamtfläche, was die Regel ist (99 = 100 %).

Code
%
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Mit einigen Ausnahmen können fast alle Erfassungseinheiten als

Haupt- oder Neben-Code verwendet werden. Zoologische Code sind nur als

Zusatz-Code zu verwenden. Es kann auch die Kombination aus Haupt-Coden

angewandt werden, wenn es sich um grundsätzlich gegenseitig ausschließende

Erfassungseinheiten handelt. Hier wird jedem Code nur der jeweilige

geschätzte Flächenanteil zugeordnet .

Beispiel l

Ein mesophiler Laubwald (WM) mit schwer abgrenzbaren

Bruchwaldanteilen (WB) z. B.:

WM WB

60 40

Beispiel 2
Ein Bruchwald wird von einem kleinen Bachlauf durchflossen :

WB FB

90 10

Beispiel 3
Entlang eines kartierungswürdigen Baches liegt ein Restbruchwald in einer

Niederung:

FB WB

60 40

Beispiel 4
Ein Hochmoorkomplex besteht aus unterschiedlichen Degenerationsphasen :

Code
%

Code
%

Code
%
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MH MZ MM MB

10 40 30 20

Beispiel 5

In den feuchten Senken eines Heidegebietes (GC) haben

   sich kleine Hochmoorinseln (MH) gebildet:

GC MH

85 15

3. Der Erfassungsbogen

Hierbei handelt es sich um das Geländeprotokoll des jeweiligen Kartierers zum

angegebenen Datum (am unteren Rand des Formblattes). Spätere Eintragungen werden

durch ein zusätzliches Datum kenntlich gemacht.

Jede kartierte Fläche wird auf einem genormten Erfassungsbogen beschrieben. Seit

Beginn der Kartierung wurde das Formblatt z. T. nur unwesentlich verändert. Bis zur

Novellierung des Landschaftspflegegesetzes 1982 war § 12 LPflegG (Moore, Sümpfe,

Brüche) angegeben, nach 1982 § 11 LPflegG naß (Moore, Sümpfe, Brüche) und § 11

LPflegG trocken (Heiden, Dünen, Trockenrasen). Als "weitere Merkmale" erscheint

nach 1982 die neue Kategorie nach § 20 LPflegG (geschützter Landschaftsbestand-

teil). Eine EDV-bedingte Änderung erfolgte in der Reihenfolge der Nummer der

topografischen Karte und der Biotopnummer. Gültig ist das Formblatt ab Juni 1984.

Ältere Formblätter werden kontinuierlich ersetzt. Der Erfassungsbogen besteht aus

einem Textteil und einem EDV-Teil auf der Vorderseite, sowie aus einer Rückseite

für die Fortschreibung und Verschlüsselung der seltenen Arten. Sie wird in dieser

Anleitung nicht behandelt, da sie nur für den internen Gebrauch verwendet wird.

Code
%

Code
%
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3.1 Ausfüllen des Erfassungsbogens
Zu den Textspalten in der Reihenfolge von oben nach unten

Landkreis:
Hier erfolgt die Eintragung des jeweiligen Landkreises nach dem Stand der

Gebietsreform von 1974. Bei Übergreifen eines Biotopes in den Nachbarkreis wird

dieser zusätzlich genannt, z. B. Steinburg/Rendsburg-Eckernförde.

Ort/Lage:
Hier soll die Lage zum nächstgrößeren Ort angegeben werden, z. B. südlich Reher.

Der Bezugsort muß sich auf der entsprechenden Topographischen Karte befinden.

Naturraum:
Die Naturraumbezeichnung (mit Nummer) ist vorzunehmen nach: MEYNEN E. &SCHMITHÜSEN

u. a., Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, Bd. II, Bad Godes-

berg 1962 (hierzu siehe Seite 9).

Standort/Geologie:
Man wähle hier die naheliegendste Bezeichnung z. B. Geländemulde, Geesthügel,

Sandgrube, Senke, Niederung u.a., aber auch Namensbezeichnungen wie Gieselau,

Weißes Moor, Reher Kratt usw.

Dominante Bestände/Gesellschaften:
Es sind die, den Biotop charakterisierenden Pflanzengesellschaften und Bestände

anzugeben, z. B. Röhricht, Schwimmblattgesellschaft, Niedermoor, bachbegleitende

Vegetation (oder genauer Alno-Padion). Die Waldgesellschaften können nach den

ökologischen Gruppen von Waldbodenpflanzen (nach ELLENBERG, 1982) beschrieben

werden, soweit sie für Schleswig-Holstein zutreffen, z. B. Eichen-Hainbuchenwald

(Anemone nemorosa-Gruppe). Dies ist nicht immer klar erkennbar, so daß die

Bezeichnung: mesophiler Laubwald u. U. ausreichen kann. Es müssen mindestens so
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viele Bestände und Gesellschaften eingetragen

werden, wie Bestands-Code verwendet wurden (siehe EDV-Spalte Nr. 8 auf der

rechten Seite des Formblattes).

Dominante Arten:
Hier werden die augenscheinlich dominanten Arten eingetragen. Die Reihenfolge

wird durch abnehmende Häufigkeit bestimmt. Bei den Wäldern und waldartigen

Beständen ist zweckmäßigerweise mit den Gehölzen zu beginnen, bei den übrigen

mit den Arten der Krautschicht. In dieser Spalte können u. U. nur sehr wenige

Arten aufgeführt sein. (Wissenschaftliche Namen nach EHRENDORFER, 1973;

deutsche Namen nach ROTHMALER, 1976).

Auch dominante Tierarten, soweit bekannt, sind hier zu vermerken (wenn

möglich, deutsche Namen verwenden).

Sonstige Arten:
Auch hier richtet sich die Reihenfolge nach der abnehmenden Häufigkeit der

einzelnen Arten im Bestand. Bei Wäldern und gehölzreichen Standorten soll

möglichst auch hier, wie in der vorangegangenen Spalte, mit den Gehölzarten

begonnen werden. Die Artenauswahl soll den Biotop charakterisieren oder durch

"Zeigerarten" Qualität oder Qualitätsänderungen anzeigen.

Die Vollständigkeit des Arteninventars ist nicht Ziel der Biotopkartierung.

Auch hier sollten Tierarten, die den Biotop charakterisieren (soweit

bekannt), verzeichnet werden. Sollte die Spalte nicht ausreichen, kann in der

Spalte "Beschreibung" fortgesetzt werden.

Seltene/geschützte Arten:
Verzeichnet werden alle geschützten (nach Bundesartenschutzverordnung von

1980) und alle ganzjährig geschonten Arten (bis 1980 auch alle

teilgeschützten Arten wie z. B. Hex aquifolium, Convallaria majalis, Iris

pseudacorus u. a.), weiterhin alle Arten folgender Listen: Rote Liste der

gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik
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Deutschland, Stand 1984 (in bereits kartierten Gebieten war gültig: Stand

1977), Rote Liste der Pflanzen und Tiere Schleswig-Holsteins, Stand 1982.

Arten, die vom Aussterben bedroht sind, wie z. B. der Otter, werden nicht

auf der Vorderseite angegeben. Bei solchen Tierarten wird lediglich der

entsprechende Zusatz-Code vergeben (hier z. B. ZS). Seltene Arten, die nicht

vom Kartierer selbst angetroffen wurden, sind zu unterstreichen. Die

Informationsquelle ist in der Spalte: "Literatur/Informationen" anzugeben.

Beschreibung/Begründung zum Schutzvorschlag:
Der kartierte Biotop soll möglichst in Stichworten umfassend beschrieben

werden, z. B. topographische Besonderheiten (z. B. Exposition,

Geländeenergie), strukturelle Besonderheiten (z. B. Totholzanteile,

Baumkadaver, Steinriegel, Abbrüche usw.). Bedeckungsgrade (vor allem bei

waldartigen Beständen der Baum-, Strauch- und Krautschicht), quantitative

Angaben (z. B. Bachbreiten) werden geschätzt und gelten nicht als

verbindliche Maßangaben. Erfolgt ein Schutzvorschlag, so muß dies textlich

wertend beschrieben werden (z. B. hervorragend ausgebildet usw.).

Pflanzenarten hier nur mit deutschen Namen (nach ROTHMALER, 1976).

Gefährdungen/Einflüsse:
Hier erfolgt eine Aufzählung angetroffener Gefährdungen und sonstiger

Einflüsse wie z. B.: wilde Mülldeponie, Vertiefung oder Neuanlage von

Vorflutern, Schadstoffeinwirkung, Waldumwandlung usw.

Nutzungsbenachbarung:
Hier werden alle angrenzenden Nutzungsformen aufgezählt, sowie

biotopüberlagernde Nutzungen, soweit sie erkennbar sind. Auch eine

Straßenführung gilt als Nutzung.
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Maßnahmen/Empfehlungen:
Hier dürfen keine unrealistischen Forderungen aufgestellt werden, sondern z.

B. Birkenaufwuchs entfernen - mit Schafen beweiden - unter Schutz stellen

usw. Als Empfehlung ist auch der Vermerk möglich: "genauere Untersuchung

angebracht".

Literatur/Information/Sonstiges:
Literatur, aus der Informationen für den entsprechenden Biotop entnommen

wurden, muß angeführt werden. Informanten (z. B. örtliche Fachleute), die zur

Artenzusammenstellung beigetragen haben, werden hier mit Namen und Datum

eingetragen, z. B. F. Möller, 1984. Die genauen Adressen werden in einer

gesonderten Kartei geführt mit Name, Adresse, Fachgebiet und evtl.

Spezialkenntnissen.

Foto/Anzahl-Dia/Nummer:
Werden Fotografien gefertigt (schwarz-weiß oder Farbdia), so wird das in der

jeweiligen Spalte vermerkt.

Teilflächen:
In einer überschaubaren Fläche verstreute gleichartige Biotope können mit

einem einzigen Erfassungsbogen beschrieben werden. Hier erfolgt die Angabe

der Anzahl der Teilflächen.

Siehe Fortschreibung:
Ankreuzen, wenn eine wesentliche Änderung (z. B. Flächenschwund) auf der

Formblattrückseite verzeichnet wurde.

Unterschutzstellung ja:
Erfolgte nach der Erfassung eine Unterschutzstellung, wird hier

angekreuzt, das Jahr erscheint auf der Rückseite des Erfassungsbogens.
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Zur rechten Spalte des Bogens (EDV-Spalten):
Dieser Teil ist für eine EDV-gerechte Auswertung in einzelne Spalten

eingeteilt (1-16).

Nr. l  Hier wird die Nummer der Topographischen Karte (TK 25) 1:25.000

eingetragen.

Nr. 2  Laufende Biotopnummer

Nr. 3 Zum schnellen Auffinden eines gesuchten Biotops in der Top. Karte wird

seine Lage durch ein Kreuz im Raster bezeichnet. Bei überlappenden

Biotopen in das Nachbarblatt, wird dies zusätzlich außerhalb de

fetten Umrandung angezeigt.

Biotopen in das Nachbarblatt,  wird dies zusätzlich außerhalb der fetten

Umrandung angezeigt .

Das Meßtischblatt wird

willkürlich in 16. Quadrate

eingeteilt. Hierbei erreicht

man eine schnelle

Groborientierung .

Nr. 4  Amtliche Kennziffern der Region, Kreis und Gemeinde .

Nr. 5  Nummer des Naturraums (nach Meynen, E. Schmit-hüsen  et  al., 1962).

Nr. 6  Größe des Biotops in m2. Die Größe wird entweder aus der Karte

ermittelt oder bei kleinen Flächen oder Objekten vor Ort geschätzt.

Nr. 7  Hier ist die Darstellung der Buchstaben-Code in Ziffern vorgesehen.

Nr. 8  Bestandscode: Eine kartierte Fläche kann aus maximal vier Coden

bestehen, in der Realität natürlich aus einer Kombination von

mehreren. Eingetragen werden in dem Fall nur die wichtigsten

(siehe hierzu Seite 52).

Lage in
der Karte

X X
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Nr.  9 Geschätzte prozentuale Flächenanteile der angegebenen Code an der

Gesamtfläche.

Nr. 10 Merkmale zum Schutzstatus. Entsprechendes ist anzukreuzen. Bis zur

Novellierung des LPflegG 1982 war hier § 12 LPflegG (Moore, Sümpfe,

Brüche) gültig. Danach erfolgte eine Änderung in § 11 LPflegG "naß"

(Moore, Sümpfe, Brüche ...). Die Angabe bezieht sich jeweils nur auf

den Flächenanteil der entsprechenden §-ll-Code (siehe 2.3).

Nr. 11 Weitere Merkmale. Hier erfolgte eine Erweiterung nach den Vorgaben des §

11 LPflegG "trocken" (...Heiden, Dünen, Trockenrasen. Angabe bezieht

sich auf den entsprechenden §-11-Code), sowie der neuen Kategorie

nach § 20 LPflegG des "Geschützten Landschaftsbestandteils".

"Seltener Bestand" bedeutet, daß in der erfaßten Fläche entweder vom

Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten und Pflanzengesellschaften oder

große Einzelvorkommen gefährdeter Pflanzen- oder Tierarten vorkommen oder

der Biotop eine besondere Artenfülle (auch nach der Roten Liste) aufweist.

"Untere Grenze". Ankreuzen dieses Merkmals bedeutet, daß die Fläche an der

unteren Grenze der Aufnahmewürdigkeit liegt. Diese Angaben werden

naturraumspezifisch gemacht .

"Pflege nötig". Diese Angabe wird angekreuzt, wenn eine angetroffene

Entwicklung den Charakter und die ökologische Bedeutung gravierend zu

verändernd droht und durch geeignete Maßnahmen rückgängig gemacht werden

kann.

"Typisch für den Naturraum" (z. B. landschaftsprägende Elemente). Diese

Angabe kann in der Regel erst nach Auswertung des jeweiligen Naturraumes

erfolgen.
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Nr. 12   Gefährdungskategorien. Es können jeweils zwei
Angaben gemacht werden. Die Stelle auf der rechten Seite ist immer die

Hauptgefährdung

 0 keine Angaben
1 Verfüllung (Abfallbeseitigung)
2 Abgrabung/Materialentnahme
3 Bebauung einschließlich Straßen- und Wegebau
4 Aufforstung/Waldumwandlung
5 Entwässerung/Flurausräumung
6 Beweidung/Viehtritt
7 Erholung/Tritt/Auto/Eutrophierung
8 Gewässer/Luftverschmutzung, Düngung, Eutrophierung
9 Sonstige Gefährdung, z. B. Verlandung u. a.

Nr. 13 Nutzungsbenachbarung. Jeweils zwei Angaben möglich

 0 keine Angaben
1 Forstwirtschaft/Wald
2 Landwirtschaft/Acker
3 Landwirtschaft/Grünland
4 Mischnutzung Grünland/Acker
5 Mischnutzung Grünland/Wald
6 Mischnutzung Acker/Wald
7 Extensiv oder nicht genutzte Gebiete
8 Siedlung, Verkehr, Industrie
9 Sonstige Nutzung (Wasserwirtschaft, militärische

Nutzung usw. )

Nr. 14 Nutzungsüberlagerung. Jeweils zwei Angaben möglich.

 0 keine Angaben
1 nicht genutzt/Brachfläche
2 Mahd/Streunutzung/Beweidung
3 forstliche Nutzung/Plenterung/Stockschlag
4 Fischereinutzung/Angeln/Besatzwirtschaft
5 Materialentnahme
6 jagdliche Nutzung
7 Erholung/Baden/Wandern/Segeln usw.
8 Bebauung/Wochenendhäuser
9 Sonstige Nutzungen, z. B. wissenschaftliche Untersuchungen,

Quellfassung usw.

Nr. 15 Rechts- und Hochwerte.
Verwendung finden die Koordinaten nach GAUSS-KRÜGER

(Zahlenwerte am äußersten Rande der Top. Karten).
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Beispiel: RW HW

Biotop-Nr. 15 3533 5986

Biotop-Nr. 16 3533 5985

Nr. 16 Folgeblätter. Ist die Biotopfläche so groß,
daß sie zur Lokalisierung mehr als acht Rechts- und

Hochwerte benötigt, muß die Anzahl der Folgeblätter

vermerkt werden.
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4. Praktische Durchführung der Kartierung

Die Biotopkartierung wird ausschließlich durch Mitarbeiter des

Landesamtes für Naturschutz und Landschaftspflege durchgeführt.

Dies garantiert ein hohes Maß an Objektivität und

Nachvollziehbarkeit der Kartierungsergebnisse.

4.1 Vorbereitung der Geländearbeit

Vorhandene Informationen, z. B. Grenzen bestehender

Schutzgebiete, Sperrgebiete, Daten aus der Amphibien-

kartierung, Daten aus der Erhebung von Vorinformationen

örtlicher Fachleute, werden gesichtet und in die

Geländekarten eingetragen.

Die Bekanntgabe des Kartierungsvorhabens, wodurch u. a. das

Betretungsrecht (nach § 62 LPflegG) sichergestellt ist,

erfolgt über den Landrat des jeweiligen Kreises (als untere

Landschaftspflegebehörde) in den betroffenen Gemeinden in

ortsüblicher Weise.

4.2 Die Geländearbeit
Die Kartierung wird in der Hauptvegetationszeit durchgeführt,

im Zeitraum von Mai bis Oktober.

Das Kartierungsgebiet wird zu Anfang informativ bereist, um

einen allgemeinen Überblick über die Naturausstattung der

jeweiligen Naturräume zu erhalten. Hierbei werden grob die

unteren Grenzen der Kartierungswürdigkeit der einzelnen

Biotop-Typen festgelegt, z. B. mit welcher Mindestausstattung

ein Bachlauf noch kartiert werden muß.

Durch ständige Koordination im Gelände wird ein einheitlicher

Standard unterschiedlicher Kartierer sichergestellt.
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Abb. 4: Beispiel für die Darstellung von Biotopflächen und Signaturen im
Biotopkataster (Erläuterungen siehe Seite 49 ).
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Das zu bearbeitende Gelände muß systematisch abgesucht werden. Vorhandene

Schutzgebiete dürfen nicht nach ihren Grenzen kartiert werden, sondern

nach den darin enthaltenen Biotop-Typen.

Biotope, die die Kartierungskriterien erfüllen, werden in die Geländekarte

eingetragen, mit einer laufenden Nummer versehen und auf dem Erfassungsbogen

beschrieben. Schwer abgrenzbare Bereiche,z. B. stark zergliederte Moore werden

mit Hilfe von Luftbildern zugeordnet. Die Flächen müssen möglichst

fotografisch dokumentiert werden.

5. Aufbereitung, Auswertung

Das umfangreiche Datenmaterial muß in Text und Karte (Reinzeichnung) aufbereitet

werden. Zusätzliche Informationen aus weiteren Kartierungsprogrammen werden

integriert.

Nach Fertigstellung der Unterlagen erfolgt eine umfangreiche Auswertung, die in die

"Landschaftsökologischen Aussagen zur Landschaftsrahmenplanung" einfließen. Es wird

somit ein Gesamtgutachten zur Schutzwürdigkeit von Landschaftsteilen der jeweils

behandelten Kreise erstellt.

Die Auswertung erfolgt naturraumweise, da Qualitätsvergleiche von Lebensräumen nur

in solchen in sich homogenen Räumen möglich ist.

Ausgewertet werden vor allem: Biotoptypenspektrum (s. Abb. 5), Menge, Flächengröße,

Zustand, Gefährdungen, Versorgungsgrad mit Biotopen durch Ermittlung der

Abstandsflächen (Vernetzung) zwischen den erfaßten Biotopen, Arteninventar.

Umfangreichere und weitergehende Analysen werden durch die Anwendung der EDV

ermöglicht.
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6. Anwendung

Das Biotopkataster wird nach Fertigstellung automatisch an die unteren

Landschaftspflegebehörden der Kreise und kreisfreien Städte, sowie an die Ämter

für Land- und Wasserwirtschaft abgegeben, um dort schnell für die Belange von

Naturschutz und Landschaftspflege eingesetzt werden zu können, so für die eigene

Durchführung von Planungen oder Beurteilung von Planungen und Vorhaben Dritter.

Die Ergebnisse stehen allen zur Verfügung, die ein berechtigtes Interesse

nachweisen können' (z. B. für alle in der Landschaft planenden oder eingreifenden

Institutionen usw.).

7. Fortschreibung

Bei der seit 1978 laufenden Biotopkartierung handelt es sich um einen ersten

Durchgang. Da die Probleme des Biotop- und damit Artenrückganges zum

überwiegenden Teil in der freien Landschaft auftreten, werden derzeit in den

Waldgebieten lediglich Sonderstandorte und Besonderheiten erfaßt. Hier muß eine

vertiefende Fortschreibung erfolgen. Im Feuchtgrünlandbereich führt das Landesamt

derzeit eine vertiefende Kartierung durch, da besonders hier noch Lücken bestehen

können.

Nicht kartiert wurde bis jetzt der Siedlungsbereich, da die Kartierungskriterien

für die freie Landschaft hier nicht anwendbar sind. Eigeninitiativen in den

Städten und Gemeinden (z. B. Kiel, Geesthacht, Neumünster) sind willkommen und

werden beratend unterstützt.

Eine weitere Fortschreibung muß im Bereich der bisher nicht erfaßten

Kleinstrukturen (Feldraine, Knicks usw.) erfolgen.

Eine Überprüfung bisher erfaßter Biotope wird notwendig, da sich in der jetzt

seit sieben Jahren laufenden Biotopkartierung bereits Veränderungen ergeben

haben. So sind
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bei Stichproben eine ganze Reihe kartierter Flächen als verschwunden registriert

worden.

Zusätzliche Daten von örtlichen Fachleuten werden nach Prüfung laufend in das

Biotopkataster eingearbeitet.

8. Zusammenarbeit mit örtlichen Fachleuten, Gruppen und Verbänden

Um rechtzeitig schutzwürdige Landschaftsteile zu ermitteln und zu sichern oder

Entscheidungshilfen bei der Abwägung unterschiedlicher Nutzungsinteressen geben zu

können, muß die Kartierung in einem relativ kurzen Zeitraum erfolgen. Die

Erfassung des gesamten Arteninventars eines Biotops ist daher im ersten Durchgang

nicht möglich, aber auch nicht sinnvoll. Da eine Fläche in der Regel nur einmal

begangen wird, werden die im Bestand gefährdeten und seltenen Arten der sog. Roten

Listen der Jahreszeit entsprechend nur unvollständig erfaßt werden können. Gerade

diese Arten aber lassen in der Regel gute Rückschlüsse auf die Qualität der

Lebensräume zu.

In Gebieten, in denen die amtliche Kartierung noch nicht durchgeführt wird,

werden von ausgewählten örtlichen Fachleuten solche Daten u. U. über eine ganze

Vegetationsperiode hin erfaßt. Dies geschieht mit Hilfe einer "Kurzanleitung zur

Erhebung von Vorinformationen" und einem eigens dafür entwickelten Formblatt.

Hierbei handelt es sich auf keinen Fall um amtlich autorisierte Kartierungen mit

dem Betretungsrecht nach § 62 LPflegG.
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9. Anhang

9.1 Natürlichkeitsgrade von Ökosystemen (BUCHWALD/ENGELHARDT, Hrsg., 1978)

Landschaftsräume als menschliche Umwelt bestehen aus Ökosystemen unterschiedlicher
Beeinflussung bzw. verschiedenen Natürlichkeitsgrades.

NATÜRLICH
Natürliche Ökosysteme sind ausschließlich aus einheimischen standorteigenen Arten
aufgebaut. Sie sind vom Menschen unbeeinflußt und zur Selbst-regulation befähigt.
Natürliche Ökosysteme finden sich in Mitteleuropa und im Alpenraum nur noch in den
Kernzonen einiger Naturschutzgebiete, meist auf extremen Standorten, vor allem noch in
begrenzten Räumen der alpinen Stufe.

NATURNAH
Naturnahe Ökosysteme sind fast ausschließlich aus einheimischen standorteigenen Arten
aufgebaut, sie zeigen geringe durch menschliche Einwirkungen hervorgerufene
Veränderungen bzw. Degradationserscheinungen, so manche Laubwaldgebiete Mitteleuropas,
Flußauen, Stranddünen, Großseggenrieder, Schilfgürtel, nur noch einige wenige
Hochmoore.

HALBNATÜRLICH
Halbnatürliche Ökosysteme bestehen zwar ebenfalls fast ausschließlich aus einheimischen
Arten, die jedoch zu neuen charakteristischen Artenkombinationen und
Mengenverhältnissen vereinigt sind. Sie können nur bei extensiver menschlicher Nutzung
(Mahd, Weide) bestehen, wie Streuwiesen, viele Niedermoore, Magerrasen,
Zwergstrauchheiden in waldfähigen Gebieten.

NATURFERN
Naturferne Ökosysteme sind aus einheimischen unter Beteiligung adventiver Arten
gebildet, die oft dominieren können. Beide Artengruppen sind zu neuen
Artenkombinationen zusammengefaßt. Sie sind vom Menschen intensiv genutzt, die
Standorte mechanisch und chemisch erheblich verändert. Hierher gehören die
Agrarökosysteme mit Fettwiesen, Fettweiden, Halm- und Hackfruchtbeständen mit ihren
Ackerwildkrautgesellschaften, Gärten sowie die Forstökosysteme mit Kunstforsten in
allen Übergängen zu naturnahen Waldbeständen. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist in
diesen Systemen begrenzt.

KÜNSTLICH
Künstliche oder abiotische Ökosysteme sind die urban-industriellen Ökosysteme der
wohnsiedlungen, Industrieanlagen, Kraftwerke und Verkehrsanlagen der Städte und
Stadtregionen, wesentlicher Unterschied zu allen biotischen Systemen ist ihre
menschliche Steuerung und die Tatsache, daß sie auf die Zufuhr von Energie auf der
Basis fossiler Brennstoffe, Wasserkraft oder Kernenergie angewiesen sind.

von der Biotopkartierung abgedeckt.

+

+

+

+
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9.2 In der Bundesartenschutzverordnung verzeichnete Pflanzenarten in

Schleswig-Holstein

a) In Schleswig-Holstein vorkommende Pflanzenarten, die nach der BArtSchV

vom 25. August 1980 geschützt sind (Stand: 1982)
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Aconitum spp.

Aconitum napellus
Althaea officinalis
Antennaria dioica
Apium spp.

Apium graveolens

Apium inundatum

Apium nodiflorum
Arctostaphylos uva-ursi
Arnica montana

Betula humilis

Botrychium spp.

Botrychium lunaria

Calla palustris

Crambe maritima

Daphne spp.

Daphne mezereum
Dianthus superbus
Drosera spp.

Drosera anglica

Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Drosera x obovata
Eryngium maritimum

Euphorbia palustris
Fritillaria spp.

Fritillaria meleagris
Gentianaceae spp. incl.
Menyanthaceae

Centaurium erythraea
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Cecendia filiformis
Gentiana pneumonanthe
Gentianella baltica
Gentianella uliginosa
Menyanthes trifoliata
Nymphoides peltata

Eisenhut, alle einheimischen
Arten
Blauer Eisenhut
Echter Eibisch
Katzenpfötchen

Scheiberich, Sellerie, alle
einheimischen Arten

Sellerie
Untergetauchter Scheiberich

Knotenblütiger Scheiberich
Echte Bärentraube
Arnika, Wohlverleih

Niedrige Birke
Rautenfarn, alle einheimischen
Arten in Schleswig-Holstein

Echte Mondraute
Calla, Schlangenwurz

Meerkohl
Seidelbast, alle einheimischen
Arten in Schleswig-Holstein

Gemeiner Seidelbast
Pracht-Nelke
Sonnentau, alle einheimischen
Arten in S.-H.
Langblättriger Sonnentau

Mittlerer Sonnentau
Rundblättriger Sonnentau
Bastard-Sonnentau
Strand-Mannstreu, Stranddistel

Sumpf-Wolfsmilch
Schachblume, alle europäischen
Arten in Schleswig-Holstein

Echte Schachblume
Enziangewächse, alle europäischen
Arten einschl. Fieberkleegewächse
in Schleswig-Holstein

Echtes Tausendgüldenkraut
Strand-Tausendgüldenkraut
Zierliches Tausendgüldenkraut
Heide-Zindelkraut
Lungen-Enzian
Baltischer Enzian
Sumpf-Enzian
Dreiblättriger Fieberklee
Seekanne
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Gratiola officinalis
Helichrysum arenarium
Hottonia palustris
Iris spp.

Iris sibirica
Isoetes lacustris
Lathyrus maritimus
Ledum palustre
Limonium vulgare
Linnaea borealis
Lobelia dortmanna
Lycopodiales spp.

Diphasium complanatum
Diphasium tristachyun
Huperzia selago
Lycopodiella inundata

Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Narthecium ossifragum

Nymphaeaceae spp.

Nuphar lutea
Nymphaea alba
Orchidaceae spp.

Cephalanthera damasonium
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata ssp.
helodes
Dactylorhiza maculata ssp.
maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sphagnicola
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Goodyera repens
Hammarbya paludosa
Liparis loeselii
Listera ovata
Neottia nidus-avis
Ophrys apifera
Orchis mascula
Orchis morio
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha

Gottes-Gnadenkraut
Sand-Strohblume
Wasserfeder, Wasserprimel
Schwertlilie, alle einheimi-
schen Arten, mit Ausnahme von
I. pseudacorus, in S.-H.
Sibirische Schwertlilie
See-Brachsenkraut
Strand-Platterbse
Sumpf-Porst
Strandflieder, Strandnelke
Moosgiöckchen
Wasser-Lobelie
Bärlappgewächse, alle
einheimischen Arten, in
Schleswig-Holstein
Gewöhnlicher Flachbärlapp
Zypressen-Flachbärlapp
Tannenbärlapp
Gemeiner Moorbärlapp,
Sumpfbärlapp
Sprossender Bärlapp
Keulen-Bärlapp
Beinbrech, Ährenlilie,
Moorlilie
Seerosengewächse, alle
einheimischen Arten, in
Schleswig-Holstein
Gelbe Teichrose
Weiße Seerose
Orchideen, alle europäischen
Arten in Schleswig-Holstein
Bleiches Waldvögelein
Fuchssches Knabenkraut
Steifblättriges Knabenkraut
Schlankes Heide-Knabenkraut

Geflecktes Knabenkraut
Breitblättriges Knabenkraut
Torfmoos-Knabenkraut
Breitblättrige Stendelwurz
Sumpfwurz
Violette Stendelwurz
Kriechendes Netzblatt
Sumpf-Weichwurz
Glanzstendel
Großes Zweiblatt
Nestwurz
Bienen-Ragwurz
Stattliches Knabenkraut
Kleines Knabenkraut
Weiße Waldhyazinthe
Grünliche Waldhyazinthe
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Osmunda regalis
Pedicularis spp.

Pedicularis palustris
Pedicularis sylvatica
Phyllitis scolopendrium
Pinguicula spp.

Pinguicula vulgaris
Polystichum spp.

Polystichum aculeatum
Primula spp.

Primula vulgaris
Pulsatille spp.

Pulsatilla pratensis
Pulsatilla vulgaris
Ranunculus lingua
Scheuchzeria palustris
Sempervivum spp.

Sempervivum tectorum
Stratiotes aloides
Thalictrum simplex
Utricularia spp.

Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia vulgaris

Königsfarn
Läusekraut, alle einheimischen
Arten, in Schleswig-Holstein
Sumpf-Läusekraut
Wald-Lausekraut
Hirschzunge
Fettkraut, alle einheimischen
Arten, in Schleswig-Holstein
Echtes Fettkraut
Schildfarn, alle einheimischen
Arten, in Schleswig-Holstein
Dorniger Schildfarn
Primel, Schlüsselblume, alle
einheimischen Arten mit
Ausnahme von Primula elatior
und Primula veris, in
Schleswig-Holstein
Stengellose Schlüsselblume
Küchenschelle, alle
europäischen Arten, in
Schleswig-Holstein
Wiesen-Küchenschelle
Echte Küchenschelle
Zungen-Hahnenfuß
Blasenbinse
Hauswurz, alle einheimischen
Arten, in Schleswig-Holstein
Dach-Hauswurz
Krebsschere
Einfache Wiesenraute
Wasserschlauch, alle
einheimischen Arten, in
Schleswig-Holstein
Übersehener Wasserschlauch
Mittlerer Wasserschlauch
Kleiner Wasserschlauch
Großer Wasserschlauch

b) In Schleswig-Holstein verwilderte Arten, die nach der

Bundesartenschutzverordnung geschützt sind.

Galanthus nivalis
Helleborus niger
Helleborus viridis
Leucojum aestivum
Leucojum vernum

Polemonium caeruleum
Scilla non-scripta

Schneeglöckchen
Christrose, Schwarze Nieswurz
Grüne Nieswurz
Sommerknotenblume
Frühlings-Knotenblume,
Märzbecher
Blaue Himmelsleiter
Hasenglöckchen
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c) In Schleswig-Holstein verschollene Arten, die nach der Bundesartenschutz-

verordnung geschützt sind

Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
Chimaphila umbellata
Swertia perennis
Isoetes echinospora
Selaginella selaginoides
Orchidaceae spp.

Cephalanthera longifolia
Corallorhiza trifida
Epipogium aphyllum
Gymnadenia conopsea
Listera cordata
Orchis palustris
Pseudorchis albida
Spiranthes spiralis
Primula farinosa
Saxifraga hirculus
Trapa natans
Trollius europaeus
Utricularia ochroleuca

Astige Mondraute
Vielteilige Mondraute
Doldiges Winterlieb
Sumpf-Enzian
Stachelsporiges Brachsenkraut
Dorniger Moosfarn in
Schleswig-Holstein ausge-
storbene Arten
Langblättriges Waldvögelein
Korallenwurz
Blattloser WIderbart
Große Händelwurz
Kleines Zweiblatt
Sumpf-Knabenkraut
Weißzunge
Herbst-Wendelorchis
Mehlprimel
Moor-Steinbrech
Wassernuß
Trollblume
Ockergelber Wasserschlauch
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9.3 Liste der Biotopkartierer
Seit Beginn der Kartierungsarbeiten in Schleswig-Holstein waren verschiedene z.

T. befristete  Mitarbeiter mit der Erfassung von Biotopen beschäftigt:

Beller, Josef (Landespfleger) 1.1.82 - 31.12.84

Boedecker, Joachim (Landespfleger) 1.6.81 - 30.11.82

Fischer, Christian (Biologe) 1.6.79 - 31.12.80

Fresemann, Theda (Landespflegerin) 15.6.79 - 31.12.80

Gutsche, Claudia (Landespflegerin) 1.10.79 - 31.5.81

Haase, Regina (Biologin) 12.5.80 - 30.4.82

Mehl, Ulrich (Landespfleger) seit 22.8.77

Mordhorst, Holger (Dipl.-Landwirt) 19.5.80 - 30.4.82    

Kutscher, Gerd (Landespfleger)     seit 1.6.84

Weinert, Klaus (Biologe)           seit 1.12.83

Weitere Mitarbeiter

Arnold, G.

Carlsson, J.

Lehnhausen, U.

Loelf, M.

Mentzer, C.

Schmidt, U.

West, M.

Trölenberg, B.

1.8.79 - 30.9.80

seit 1.10.79

30.6.80 - 30.9.81

1.8.79 - 29.2.80

1.6.82 - 30.11.84

1.11.80 - 30.9.83

1.5.78 - 31.7.78

seit 1.8.84
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Nachtrag 1991

Seit 1988 wird für das Biotopkataster ein neuer Erfassungsbogen

verwendet. Die Änderungen betreffen einige inhaltliche Ergänzungen und

einige Umstrukturierungen des Erfassungsbogens, die sich aus der

Einführung der EDV im Zusammenhang mit dem beim Landesamt in Aufstellung

befindlichen Landschaftsinformationssystem Lanis-SH ergaben.

Im einzelnen gibt es folgende inhaltliche Änderungen (in dem auf Seite 81

abgebildeten Erfassungsbogenbeispiel sind die Änderungen gekennzeichnet

und mit Ziffern versehen, die im folgenden textlich erläutert werden):

Entfallen ist die Angabe des Rechts- und Hochwertes. Neben der Eintragung

der Biotope in die Topographische Karte 1:25.000 werden alle erfaßten

Biotope auch graphisch in das Landschaftsinformationssystem Lanis-SH

eingespeist (graphischer Arbeitsplatz SICAD).

1.  Anschlußbiotope:
Sie sind dann aufzuführen, wenn sie zusammen mit der Biotopfläche des

jeweils vorliegenden Erfassungsbogens im Gelände einen einzigen

zusammenhängenden Biotop bilden. Eine Trennung dieser Flächen im

Biotopkataster war notwendig  wegen vorhandener administrativer Grenzen

(Landes-, Kreis- oder Gemeindegrenze), wegen vorhandener

Naturschutzgebiets-Grenzen o. ä.

2.  Erfassungseinheiten:
Für eine weitgehend umfassende Codierung insbesondere von

Biotopkomplexen wurde die Zahl der möglichen Angaben zu den Biotoptypen-

Codes auf 10 erhöht.

3.  Arten:
Den in das Landschaftsinformationssystem eingespeisten Arten des

jeweiligen Biotops werden bei Ausgabe des Erfassungsbogens automatisch

immer die aktuell gülti-
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gen Schutzkategorien der Bundesartenschutzverordnung und der Roten

Listen Schleswig-Holstein zugeordnet. Der Kartierer/Eingeber muß nur

noch eine Angabe zur Dominanz machen.

4.  Merkmale/Schutzmerkmale;
Die durch den Biotoptyp und dessen Ausprägung vorgegebenen Merkmale sind

beibehalten worden.

Die Schutzmerkmale sind um einige Kategorien erweitert worden. Neu sind

die Kategorien Nationalpark, Artenschutzgebiet (gem. § 30 LPflegG),

gesamtstaatlich repräsentative Biotope/Gebiete (gem. Vorschlag des

Landesamtes an die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz  und

Landschaftspflege), Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (Europarat)

und geologisch besonders schutzwürdige Objekte (gem. Nennung des

Geologischen Landesamtes Schleswig-Holstein).

Zur Verdeutlichung des aktuellen Schutzstatus (Mehrfachnennungen sind

möglich) werden die Schutzmerkmale in Form einer Matrix aufgelistet.

5. Bewertung und Randlänge

a) Beurteilung

Bereits bei der Geländearbeit kann der Kartierer den jeweils erfaßten

Biotop oder Biotopkomplex hinsichtlich seines biologisch-ökologischen

Zustandes als gut, durchschnittlich oder schlecht bewerten.

Ein mit "gut" bewerteter Biotop oder Biotopkomplex weist weitgehend die

nach heutigem Kenntnisstand für diesen konkreten Biotoptyp

charakteristischen Biotopelemente (Arten, deren Gemeinschaften, belebte

und unbelebte Strukturelemente, Standortverhältnisse...), soweit diese

im Gelände im Rahmen der Biotopkartierung erfaßbar sind, in natürlicher

oder naturnaher Ausprägung auf.
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Zunehmend negative Abweichungen von diesem Zustand führen zu den

Bewertungen "durchschnittlich" und "schlecht".

Im Rahmen der Auswertung der Geländearbeit erfährt die Bewertung

"gut" durch einen Schutzvorschlag (insbesondere Naturschutzgebiet

und Naturdenkmal) eine Aufwertung und die Bewertung "schlecht" durch

den Zusatz "untere Kartierungsgrenze" eine Abwertung. Somit ergeben

sich fünf Wertstufen:

Wertstufe              Bewertung im Biotopkataster

I                  l + Schutzvorschlag

II                 l   (gut)

III                2   (durchschnittlich)

IV                 3   (schlecht)

V                  3 + untere Kartierungsgrenze

b) Randlänge
Die kartierten Biotope stehen in Wechselbeziehung zu den sie

umgebenden Flächen. Diese Wechselbeziehungen sind sehr vielfältig.

In Abhängigkeit von der Art der Umgebungsfläche können diese

Beziehungen positiv auf die ökologische Gesamtsituation des

jeweiligen Biotops bzw. Biotop-Komplexes wirken, aber auch negativ

(Beeinträchtigungen, Gefährdungen).

Die im Biotopkataster genannte Randlänge stellt daher in erster

Linie einen Typ von räumlicher Verzahnung des einzelnen Biotops mit

seiner Umgebung dar:

Typ   l: Intensive räumliche Verzahnung

2: mittlere räumliche Verzahnung

3: geringe räumliche Verzahnung



- 85 -

Bereits seit 1984 werden einige Erfassungseinheiten verwendet, die auf
den Seiten 15-47 nicht aufgeführt sind

Code____Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten____

Ergänzung zur Obergruppe Gewässer (S. 23 f.)
Bachschlucht, s.   FB  jedoch in steil

eingeschnittenem Erosionstal. Kartierungskriterien:

o. g. Typ.

Ergänzung zur Obergruppe Küste (S. 29f.)
Steilküste, aktive und ruhende Kliffs an Abbruchküsten

einschl. Geröllstrand. Kartierungskriterien: s.   DK  .

Salzwiesen der Ostsee/-binnenseen

salzbeeinflußte Ausgleichsküstenbereiche der Ostsee, oft

im Zusammenhang mit Strandseen. Im wesentlichen

Pflanzengemeinschaften der Brackröhrichte (Bolbo-

schoenitea), der Hochstaudenrieder (Angelica

archangelica - Sonchus palustris-Ass.),

der Strandmastkraut-Fluren (Saginion) und der Salzwiesen

(Puccinellion und Armerion maritimae).

Kartierungskriterien: Vorkommen charakterisierbarer

Bestände.

In großen Biotopkomplexen (z. B. Talräumen, Moorkomplexen) besteht oft

ein stark wechselndes Nebeneinander von natürlichen/naturnahen, im

Rahmen der Biotopkartierung zu erfassenden  Biotopen mit naturfernen und

sogar künstlichen Lebensräumen, die normalerweise nicht erfaßt werden.

Damit bei Auswertungen die bisher

FS

KA

KH
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fehlenden Angaben zu letztgenannten Lebensräumen nicht zu

Fehlinterpretationen führen, werden seit 1988 insbesondere bei o. g.

Biotopkomplexen auch die naturfernen und künstlichen Lebensräume

codiert. Mehrfach wurden (in Biotopkomplexen, aber auch als

Einzelfläche) artenreiche Grünlandbestände auf frischen bis mäßig

feuchten Standorten angetroffen. Wegen ihrer besonderen  Bedeutung

für den Arten- und Biotopschutz werden jetzt auch solche Bestände

erfaßt.

Die neuen Erfassungseinheiten lauten:

Code____Biowissenschaftliche Erfassungseinheiten

Obergruppe

Naturferne und künstliche Lebensräume:
Alle im folgenden genannten Bestände dürfen nur als

Zusatz-Code verwendet werden für innerhalb eines

ansonsten natürlichen/ naturnahen Biotopkomplexes

eingestreute, schlecht abgrenzbare Flächen, oder wenn

geologisch-geomorphologische, historische oder ähnliche

Gründe für die Kartierung sprechen.

Untergruppe

Forstflächen:
Alle von Gehölzen bestandsbildend bestockte Flächen,

die in ihrer Qualität und Ausprägung nicht als

"naturnaher Wald oder Gehölz" (s. Seite 15) erfaßt

werden können.
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Bestände

Fichten- und Lärchenforste:
Normalerweise nur innerhalb eines Biotopkomplexes

anzuwenden.

Sonderfall: Binnendünen, die nur noch geo-

morphologisch vorhanden sind (Code: BD, s. Seite 45)

und ansonsten von naturfernen Formationen bedeckt

sind (s. auch AK, AG, AA).

Kiefernforsten:

s. vorgenannter Typ

Künstliche Laubholzforsten/Weichholzkulturen:

In der Regel auf Feuchtstandorten. Bestandbildner

sind Pappeln, Grauerlen u.a. Bei Mischbeständen mit

Arten der naturnahen Wälder und Gehölze entscheidet

deren Anteil in Verbindung mit der Qualität z.B. der

Kraut-Vegetation über eine Zuordnung zu anderen

Erfassungseinheiten.

Untergruppe

Agrarflachen:
Alle landwirtschaftlich genutzten Flächen, die in ihrer

Qualität und Ausprägung nicht mehr als Feuchtgrünland

(GF, Seite 36), Niedermoor, Sumpf (GS, Seite 35) oder

Magerrasen (GM, Seite 39) erfaßt werden können.

AF

AK

AP
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Bestände

Wirtschaftsgrünland:
Alle intensiv genutzten Grünlandflächen mit

Niedermoor/Sumpf oder Magerrasen (s. auch AF im

Zusammenhang mit BD).

Ackerland
Alle Flächen (s. auch AF im Zusammenhang mit BD).

Ruderalvegetation:
Vegetation mit stark anthropogenen Einflüssen auf

nicht mehr genutzten Flächen wie Bahndämmen,

Abbauflächen, aufgelassenen Grundstücken u.a.

Kartierungskriterien: Vorkommen charakterisierbarer

Bestände

Untergruppe

Versiegelte Flächen

Bestände

Wassergebundene Flächen:
Einschließlich Kopfsteinpflaster, z.B. bei

kartierten Alleen.

Asphalt-/Beton-Flächen:
Einschließlich  Bauruinen, alte Bunkeranlagen u.ä.

AB

AV

AR

AA

AG
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Obergruppe

Grünland frischer bis mäßig feuchter Standorte

Untergruppe

Grünland, mesophil:
Artenreiche Grünlandgesellschaften auf frischen bis

mäßig feuchten +/- nährstoffreichen Standorten.

Bestände, die nicht unter Magerrasen (GM, Seite 39) oder

Feuchtgrünland (GF, Seite 36) eingestuft werden können.

Bestände

Grünland, mesophil:
typische Pflanzenarten: Glatthafer, Kammgras,

Wiesen-Schwingel, Rotes Straußgras, Herbst-

Löwenzahn, Rot-Klee Kartierungskriterien: Vorkommen

charakteristischer Bestände

Die Gruppe der Einzelsignaturen (s. Seite 49) ist erweitert worden um:

Landschaftsprägende Gehölzgruppen aus Laubbäumen auf

Warften in der Marsch

GA
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Erfassungseinheiten der Biotopkartierung (Register)

Code Erfassungseinheit (Obergruppe/Bestände)          Seite

Naturnahe Wälder und Gehölze 15
WM
WL
WK
WA
WB
WE
WG
WQ
WN
WH
WR

Wald, mesophil
Wald, bodensaurer
Wald auf Kalk
Auwald
Bruchwald
Stauden-Eschenmischwald
Feuchtgebüsch
Eichenkratt
sonstiger Niederwald
Knicks, Gebüsche, Baumreihen
Waldrand, Saumgesellschaften

15
16
17
18
18
19
20
20
21
22
22
23

FQ
FB
FS
FF
FA
SG
SM
SK
SL
ST
SN
VU
VS
VR
VQ
VA

Gewässer
Quellgebiet
Bach, Graben
Bachschlucht
Fluß
Altwasser
See, groß
See, mittlere Größe
Kleiner See, Weiher, Wehle
Lache, Tümpel, Kuhlen
Teich
Abbaufläche, naß
Unterwasserrasen
Schwimmblattvegetation
Röhricht
Quellflur
Gehölzsaum an Fließgewässern

23
23
23
84
24
24
25
25
25
26
27
27
27
28
28
28
29

KD
KH
KV
KW
KB
KS
KA
DK
DG
DH
DN

Küste
Salzwiese der Nordseeküste
Salzwiese der Ostseeküste
Küstenwatt mit Vegetation
Küstenwatt ohne Vegetation
Sandbank/Sand
Sandstrand
Steilküste, Geröllstrand
Küstendüne, Strandwall
Dünen- und Strandwall-Grasflur
Dünenheide, Dünengebüsch
Dünental mit Moorvegetation

29
30
84
30
31
31
31
84
32
32
32
33
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Hoch- und Übergangsmoore                  33

MH Hochmoor, naturnah
MS Schwingrasen, Übergangsmoor
MZ Zwergstrauch-Stadium, Moorheide
MM Molinia-Stadium
MB Birken-Stadium
MT Regenerationskomplex

Niedermoore, Sümpfe,
Feuchtgrünland (Grünland) 35

GS
VG
GF
GA
GH
TN

Niedermoor, Sumpf
Großseggenried
Feuchtgrünland
Grünland, mesophil
Hochstaudenflur
Talniederung

35
36
36
88
37
37

33
34
34
34
34
35
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Magerrasen, Heiden. Binnendünen
(Mineralische Mager-Standorte)                           37

DB
SB
GM
GC
GP

Binnendüne
Abbaufläche, trocken
Mager- und Trockenrasen
Calluna-Heide
Pioniervegetation auf
Abbauflächen

                       38
                       38
                       39
                       39
                       40

Sonderstandorte                                             40
VH Salzvegetation des Binnenlandes 40

Naturferne und künstliche Lebensräume                       85

Fichtenforst 86
Kiefernforst 86
Pappelforst, anderer Laubholzforst 86
Wirtschaftsgrünland, intensiv 87
Ackerland 87
Ruderalvegetation 87
Wassergebundene Fläche, Kopfsteinpflaster 87
Asphalt- und Betonfläche, Bauruine etc. 87

Zoologische Angaben                                          41

ZB Zoologie, allgemein bedeutsam                           41
ZS Säugetiere                                              41
ZV Vögel                                                   41
ZR Reptilien                                               41
ZA Amphibien                                               41
ZF Fische                                                  41
ZI Insekten                                                42
ZG Sonstige Gliedertiere                                   42
ZM Mollusken                                               42
ZW Sonstige Wirbellose                                     42

Geowissenschaftlich-landeskundliche Angaben_______________    43
BA Fest-, Lockergesteine (stratigraph. Beweisobjekte)        44
BF Fossilien- und Mineralvorkommen,Erratische Blöcke         44
BB Böden, Bodenprofile                                       44
BS Lagerungsverhältnisse, Sedimentstrukturen                 44
BG Glaziale und periglaziale Vollformen                      45
BE Fluviatile und marine Vollformen                          45
BD Äolische Vollformen                                       45
BT Glaziale und periglaziale Hohlformen                      45
BK Fluviatile und marine Hohlformen
   (Erosion, Abrasion)                                       45
BO Äolische Hohlformen (Deflation)                           45
BH Subrosionsbedingte Hohlformen                             46
BQ Quellen                                                   46
BW Seen, Weiher, Tümpel                                      46
BM Moore                                                     46
HX Geowissenschaftlich-historische Objekte                   47

AF
AK
AP
AG
AA
AR
AV
AB


